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Name: HVS Hamburger Versicherungs-Service AG 

Tätigkeit Assecuradeur / Versicherungsvertreter i.S.d. § 34 d Abs. 1 GewO
Rechtsform Aktiengesellschaft 

Registergericht Amtsgericht Hamburg 

Registernummer HRB 93675 

Steuernummer  
Anschrift/Sitz Stiftstr.46, 20099 Hamburg 

Vorstand Thorsten Schmidt, Stefan Schröder, Dirk Speer 

Allgemeine Kundeninformationen 

Identität des Versicherers 
Name Gothaer Allgemeine 

Versicherung AG 
Ostangler Brandgilde 

VVaG 

Allianz Versicherungs-

AG 

AXA Versicherung AG Alte Leipziger 

Versicherung AG 

ERGO Versicherung 

AG 

Condor Allgemeine 

Versicherungs-

Aktiengesellschaft 

Rechtsform Aktiengesellschaft VVaG Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft

Registergericht Amtsgericht Köln Amtsgericht Flensburg Amtsgericht München Amtsgericht Köln Amtsgericht Bad Homburg Amtsgericht Düsseldorf Amtsgericht Hamburg 

Registernummer 
HRB 21433 HRB 158 KA HRB 75727 HRB 21298 HRB 1585 HRB 36466 HRB 7520 

Postanschrift 50598 Köln Flensburger Str.5,  

24376 Kappeln 

Königinstraße 28, 

80802 München 

Colonia-Allee 10-20 , 

51067 Köln 

Alte Leipziger ûPlatz 1, 

61440 Oberursel 

ERGO-Platz 2  

40198 Düsseldorf 

Admiralitätstraße 67 

20459 Hamburg 

Ladungsfähige Anschrift Gothaer Allee 1, 

50969 Köln 

Flensburger Str.5,  

24376 Kappeln 

Königinstraße 28, 

80802 München 

Colonia-Allee 10-20 , 

51067 Köln 

Alte Leipziger ûPlatz 1, 

61440 Oberursel 

ERGO-Platz 2  

40198 Düsseldorf 

Admiralitätstraße 67 

20459 Hamburg 

Vertreten durch: Vorstand: 

(Vorsitzender) 

Oliver Brüß, 

Dr. Mathias Bühring-Uhle, 

),  

,  

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Prof. Dr. Werner Görg 

Vorstand:

Jens-Uwe Rohwer (Vorsitzender), 

Andreas Schmid 

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  

 

Vorstand 

, (Vorsitzender) 

 

 

 

 

Dr. Rolf Wiswesser 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Dr. Klaus-Peter Röhler 

Vorstand

 

(Vorsitzender) 

 

 

 

 

 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

 

Vorstand 

Kai Waldmann, Sven Waldschmidt 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Christoph Bohn 

Vorstand 

Mathias Scheuber (Vorsitzender) 

 

 

 

 

Vorsitzende des Aufsichtsrats 

 

Vorstand 

Michael Busch, 

Jan Dirk Dallmer 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

 

Den Risikoträger/Versicherer Ihres Vertrages entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag bzw. 
Versicherungsschein. 

Identität eines Vertreters 
des Versicherers 

Die HVS Hamburger Versicherungs-Service AG ist durch, die im Versicherungsschein genannten, Versicherungsgesellschaften 
bevollmächtigt Policen in deren Namen auszustellen und zu verwalten. 

Zuständige 

Aufsichtsbehörde 

Informationen zur 

Versicherungsleistung und 

zum Gesamtbeitrag 

Wesentliche Merkmale 

der Versicherungsleistung 

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) 

Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann. 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der 
Versicherungsleistungen sowie den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) 
haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehörigen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen entnehmen Sie 
bitte dem Vorschlag/Antrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und vereinbarten 
Klauseln 

Beitragszahlung 

Erstbeitrag Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. 

Folgebeitrag Ihre Zahlung von Folgebeiträgen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung genannten Fälligkeiten geleistet wird

SEPA-Lastschrift-

Mandat

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen 

Zahlweise Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, û-jährliche, û- 
jährliche oder monatliche Beitragszahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige 
Beitragszahlung berechnet werden kann

  



Gültigkeitsdauer von 

Vorschlägen 

Grundsätzlich haben die Ihnen vor Abschluss eines Versicherungsvertrags zur Verfügung 
gestellten Informationen eine befristete Gültigkeitsdauer, falls kein entsprechender 
Versicherungsvertrag abgeschlossen wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen 
(Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und Preisangaben. Soweit Sie den 
betreffenden Informationen nichts anderes entnehmen können, sind wir Ihnen gegenüber an die 
darin enthaltenen Angaben vier Wochen gebunden. 

Zustandekommen des 

Vertrages

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags und unsere 
Annahmeerklärung durch Übersendung des Versicherungsscheins zustande, wenn Sie nicht von 
Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den 
getroffenen Vereinbarungen sind diese û einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit 
verbundenen Rechtsfolgen û in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt..

Beginn des 

Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 

Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt 
enthalten. 

Vorläufige Deckung Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem 
darin genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der 
insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder bei Vorlage des 
Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 

Bindefristen Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags einen Monat gebunden. 

Laufzeit, Mindestlaufzeit, 

Beendigung des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der 
dreimonatigen Kündigungsfrist zur Hauptfälligkeit gekündigt wird. Den Versicherungsablauf bzw. 
die Mindestvertragslaufzeit entnehmen Sie bitte Ihrem Vorschlag/Antrag oder dem 
Versicherungsschein. 

Vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit können Sie und wir den Vertrag nur auf Grund 
besonderer Anlässe beenden, z. B. im Schadenfall oder bei Risikofortfall. 

Anwendbares Recht / 

Gerichtsstand 

Vertragssprache Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in 
deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder 
anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 

Ansprechpartner für 

außergerichtliche 

Schlichtungsstellen 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. 
Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an die 
gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle für Verbraucher zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten: 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese Institutionen nicht berührt. 

Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge: 

Ergänzende Informationen für 
Fernabsatzverträge: 

1. Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins zustande.
2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen in Textform ohne Begründung
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt am Tage des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. û 
falls Ihnen die Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen û mit 
dem Zugang der genannten Unterlagen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag unwirksam. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht, soweit im Vertrag nicht 
ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernabsatzverträgen über Versicherungen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat. Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie haben Sie in diesem Fall zu zahlen. Die 
Erstattung durch uns muss unverzüglich, spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs 
erfolgen. Soweit Sie ein Widerspruchsrecht nach den gesetzlichen Vorschriften über 
Fernabsatzverträge haben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gem. § 5 a VVG bzw. ein 
Widerrufsrecht gem. § 8 VVG nicht zu. 
3. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb der Haftpflicht-, Unfall- und
Sachversicherungen. 
4. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt;
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt. 



Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

Einwilligungsklausel nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG):

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/ 
Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos, zur Abwicklung 
der Rückversicherung sowie zur Beurteilung der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an 
den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe an andere 
Versicherer übermittelt. 
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für 
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei 
künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die  meine allgemeine Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen 
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die 
Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die 
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler 
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur 
Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren 
Verbraucherinformationen), auf Wunsch auch sofort, überlassen wird. 



 

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1 Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. 
B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
� der Versicherungsschein, 
� die Vertragsbestimmungen,  

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-
schließlich der Tarifbestimmungen, 

� diese Belehrung, 
� das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
� und die weiteren in Abschnitt 2 ausgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
HVS Hamburger Versicherungs-Service AG, Stiftstr. 46, 20099 Hamburg 
Fax: 040-28 442 270; E-Mail: info@hvs.ag.
 

Widerrufs- 
folgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um 
einen Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie. Der Versicherer hat zurückzuzah-
lende Beiträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. Beginnt der Versiche-
rungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere 
Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 8 Absatz 3 VVG nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 
Widerrufen Sie Ihren Änderungsantrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
.

Abschnitt 2 Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im 
Einzelnen aufgeführt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

 1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Register-
nummer; 

 2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch 
den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form; 

 3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
 4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 

Leistung des Versicherers; 
 5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien 

einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfas-
sen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berech-
nung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

 6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
 7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 

befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 
 8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versi-

cherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 
 9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbe-

sondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zah-
len haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

 10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
 b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 
 11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich 

etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form; 

 12. die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 
vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

 13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht; 

 14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikati-
on während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

 15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gege-
benenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit 
für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

 16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichts-
behörde. 

 



Datenschutz Informationsblatt 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

HVS Hamburger Versicherungs-Service AG                                                                                                         
Stiftstraße 46 
20099 Hamburg 
E-Mail: info@hvs.ag 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - 
Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@hvs.ag 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die �Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft� verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung 
hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, 
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

· zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
· zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte von Kooperationspartnern, 

sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
· zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 

Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 



Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Erst- und Rückversicherer:

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Erst- und 
Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Versicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber 
hinaus ist es möglich, dass der Versicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Versicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist 
bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte 
Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre 
Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen 
der Gruppe verarbeitet werden.  

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.hvs.ag unserem Formularcenter entnehmen. 

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (z.B. gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.  



Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit                                                                  
Klosterwall 6                                                                                                                                                                    
20095 Hamburg 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei 
der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich. Sofern die o.g. Gesellschaften am Informationsaustausch mit dem HIS teilnehmen, ist dies in 
den jeweiligen Versicherungsunterlagen kenntlich gemacht. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf 
ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem 
von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei einer Auskunftei (z.B. SCHUFA 
Holding AG, infoscore Consumer Data GmbH) Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche 
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.  

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen vollautomatisiert bei der Antrags-
, Vertrags- sowie Schaden- und Leistungsbearbeitung. 

Die Entscheidung erfolgt dabei insbesondere auf der Grundlage Ihrer Angaben zu persönlichen Risikomerkmalen. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbesondere auf den vertraglichen Bedingungswerken und den 
daraus abgeleiteten Regeln und Bearbeitungsrichtlinien. 

Die in dieser Information genannten Gesetze (DSGVO und BDSG) treten am 25.05.2018 in Kraft.



Produktinformationsblatt 

Vorbemerkung 

Welchen Versicherungsvertrag 

bieten wir Ihnen an? 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Maschinenversicherung. 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige 
Informationen finden sich in unserem Vorschlag für eine Maschinenversicherung bzw. im 

Antrag und in den beigefügten Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den Versicherungsschutz 
sind die dort getroffenen Regelungen. 

Wir bieten Ihnen eine Maschinenversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Bedingungen 
für die Maschinen- und Kaskoversicherung von fahrbaren oder transportablen Geräten (ABMG 2008) 
sowie alle weiteren im Antrag genannten Klauseln und Besonderen Vereinbarungen. 

Was ist versichert? Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen fahrbaren oder transportablen 
Geräte z. B. 

� Betonmischanlagen und -pumpen, Transportmischer 

� Turmdrehkrane, Mobil- und Autokrane 

� Gabelstapler, Muldenkipper 

� Förderbandanlagen, Silos 

� Planierraupen, Bagger, Ketten- und Radlader 

� Rüttelgeräte, Straßenfertiger, Walzen 

� Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen 

� Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf- und Sicherungsanlagen 

Ferner sind nur durch besondere Vereinbarung versichert: 

� Zusatzgeräte und Reserveteile 

Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt A § 1 � �Versicherte und nicht versicherte Sachen" der ABMG 
2008. 

Wofür wird geleistet? Versichert sind unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten 
Sachen. Insbesondere leisten wir Entschädigung für Sachschäden durch 

� Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter 

� Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler 

� Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung 

� Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen 

� Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel 

� Brand, Blitzschlag, Explosion (gilt nicht für Baubüros, Baubuden etc.) 

� Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben, Überschwemmung 

Soweit dies mit Ihnen vereinbart ist, leisten wir auch Entschädigung für Schäden 

� durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge von Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub 

� bei Tunnelarbeiten oder unter Tage 

� durch Versaufen oder Verschlammen infolge der besonderen Gefahren des Einsatzes auf Wasserbau-
stellen. 

Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt A § 2 � �Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden" 
der ABMG 2008. 

Wofür leisten wir nicht? Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen 
Beitrag verlangen. Deshalb wurden einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 

Nicht versichert sind insbesondere Schäden durch 

� Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten 

� Krieg, Kernenergie 

� Mängel bei Abschluss der Versicherung 

� betriebsbedingte Abnutzung, korrosive Angriffe oder Abzehrungen 

� sowie Schäden während der Dauer von Seetransporten 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschluss-
gründe entnehmen Sie bitte Abschnitt A § 2 Nr. 2 bis 4 � �Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden" der ABMG 2008. 

� mobile Sauna, mobiles Campingfass, mobiles Schlaffass 
 
(Anhänger / Trailer mit fest verbundener Sauna / Fasssauna / Campingfass / Schlaffass o.ä.  
nebst unmittelbarem Zubehör) 
welche privat genutzt, an Kunden vermietet und ausgeliefert oder als Selbstfahrer-Vermietung an Kunden 
vermietet und vom Kunden selbst transportiert werden 
 
 
 
Versichert sind unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von o.g. versicherten 
Sachen. Insbesondere leisten wir Entschädigung für Sachschäden durch 
 
� Brand, Blitzschlag, Explosion 
 
� Sturm, Hagel, Frost, Eisgang, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Überschwemmung 
 
� Glasbruch 
 
� Unfall / Unfall des Transportmittels 
 
� Transport- und Aufbauschäden 
 
� durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge von Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub 
 
� Schäden durch Vandalismus und unbefugten Gebrauch 
 
� Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter 
 
� Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler 
 
� Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung 
 
� Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen 
 
� Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel 
 
Soweit dies mit Ihnen vereinbart ist, leisten wir auch Entschädigung für Schäden 
 
� bei Tunnelarbeiten oder unter Tage 
 
� durch Versaufen oder Verschlammen infolge der besonderen Gefahren des Einsatzes auf Wasserbaustellen. 

Wofür wird geleistet?

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Maschinenversicherung. 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige 
Informationen finden sich in unserem Vorschlag für eine Maschinenversicherung bzw. im 
Antrag und in den beigefügten Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den Versicherungsschutz 
sind die dort getroffenen Regelungen.

Wo gilt der  
Versicherungsschutz?

Wir gewähren den Versicherungsschutz innerhalb der geographischen Grenzen von Europa inklusive aller 
Mittelmeeranrainerstaaten und -inseln sowie Madeira, Azoren, der kanarischen Inseln. 



Wie hoch ist Ihr Beitrag (Prämie) Der Beitrag für eine Maschinenversicherung richtet sich nach dem individuellen Risiko und dem vereinbarten 
und wann müssen Sie ihn Versicherungsumfang. Die Höhe des Beitrages einschließlich eines eventuellen Ratenzahlungszuschlags bei 
bezahlen? unterjähriger Zahlweise sowie gesetzliche Steuern können Sie sowohl Ihrem Vorschlag/Antrag als auch 

Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für ein Jahr im Voraus erhoben. Es können aber 
auch kürzere Zeiträume (Ratenzahlung) oder Einmalbeiträge bei zeitlich befristeten Risiken vereinbart sein. 
Der Erst- oder Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag vereinbart wurde, können Sie 
dem Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen. 

� während der Vertragslaufzeit 

� wenn ein Schaden eingetreten 

ist 

Was sind die Folgen, wenn Sie 

Verpflichtungen nicht beachten? 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fra-
gen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wenn Sie Ihre Maschinen, maschinellen Ein-
richtungen und sonstigen technischen Anlagen bereits versichert hatten, nennen Sie uns bitte Ihre sämt-
lichen Vorversicherer sowie alle Schäden, die Sie an diese Vorversicherer gemeldet haben. 

Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die Not-
wendigkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen (z.B. Anhebung / Reduzierung der Versicherungs-
summen). Sie müssen uns daher mitteilen, wenn sich diese Umstände verändern. Darüber hinaus müssen 
Sie Ihren Versicherer vorab über besondere Gefahrerhöhungen informieren (z.B. konstruktive Veränderun-
gen, Umbauten versicherter Sachen, Änderung der Betriebsverhältnisse oder versicherter Einsatzorte). Nähe-
res entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 8 � �Obliegenheiten des Versicherungsnehmers � und Abschnitt 
B § 9 � �Gefahrerhöhung" der ABMG 2008. 

Versuchen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Benachrichtigen Sie 
uns in jedem Schadenfall sofort, damit ggf. geeignete Sanierungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden 
können. 
Schildern Sie genau die Umstände, die zu dem Schaden geführt haben. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt B § 8 � �Obliegenheiten" der ABMG 2008. 

Beachten Sie die oben benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende 
Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 

Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B §§ 1, 8 und 9 � �Anzeigepflichten, Obliegenheiten, Gefahr-
erhöhung" der ABMG 2008. 

Welche Verpflichtungen 

haben Sie 

� bis zum Vertragsschluss 

Wann endet der Vertrag? Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich stillschweigend um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündi-
gen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende des dritten 
Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung spätestens drei Monate vor Ablauf der 
ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. Weitere Einzelheiten können Sie Abschnitt B § 3 �
�Dauer und Ende des Vertrages" der ABMG 2008 entnehmen. 

Weitere Kündigungsrechte stehen Ihnen u.a. im Schadenfall zu. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt 
B § 14 � �Kündigung nach dem Versicherungsfall" der ABMG 2008. 
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A Allgemeine Bedingungen für die Maschinen- und Kaskoversicherung 
von fahrbaren oder transportablen Geräten (ABMG)  

 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
fahrbaren oder transportablen Geräte, sobald sie betriebsfer-
tig sind.  

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebe-
trieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Be-
trieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertig-
keit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch 
während einer De- oder Remontage sowie während eines 
Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes. 

2. Zusätzlich versicherbare Sachen 

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind zusätzlich versi-
chert Zusatzgeräte und Reserveteile. 

3. Folgeschäden 

Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sach-
schadens an anderen Teilen der versicherten Sache versi-
chert sind Schäden an 

a) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Beton-
kübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kar-
denbelägen und Bereifungen; 

b) Werkzeuge aller Art. 

4.  Nicht versicherte Sachen  

Nicht versichert sind 

a) Wechseldatenträger; 

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel; 

c) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versi-
cherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen; 

d) Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung von Gü-
tern im Rahmen eines darauf gerichteten Gewerbes 
oder von Personen dienen; 

e) Wasser- und Luftfahrzeuge sowie schwimmende Gerä-
te; 

f) Einrichtungen von Baubüros, Baucontainer, Baubuden, 
Baubaracken, Werkstätten, Magazinen, Labors und 
Gerätewagen. 
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§ 2  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versi-
cherten Sachen (Sachschaden).  

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorherge-
sehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tä-
tigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, 
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versi-
cherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden 
durch  

 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Drit-
ter; 

b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 

d) Versagen von Mess-, Regel-  oder Sicherheitseinrich-
tungen; 

e) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 

f) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz ei-
nes Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

dies gilt jedoch nicht für Baubüros, Baucontainer, Bau-
buden, Baubaracken, Werkstätten, Magazine, Labors 
und Gerätewagen; 

g) Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben, Überschwemmung. 

2. Elektronische Bauelemente  

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im 
Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder 
auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser 
Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende 
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung ei-
ner versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet. 

3. Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden 

Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung 
geleistet für Schäden  

a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge 
von Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub; 

b) bei Tunnelarbeiten oder Arbeiten unter Tage; 

c) durch Versaufen oder Verschlammen infolge der be-
sonderen Gefahren des Einsatzes auf Wasserbaustel-
len. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für Schäden 

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten; 

b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion, Aufstand;  

c) durch Innere Unruhen; 

d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen; 

e) während der Dauer von Seetransporten; 

f) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; 

g) durch zwangsläufige, sich dauernd wiederholende, von 
außen einwirkende Einflüsse des bestimmungsgemä-
ßen Einsatzes, soweit es sich nicht um Folgeschäden 
handelt; 

h) durch 

aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 

dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm 
oder sonstigen Ablagerungen; 

diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Teile 
der versicherten Sache, die infolge eines solchen 
Schadens beschädigt werden und nicht auch ihrerseits 
aus Gründen gemäß aa) bis dd) bereits erneuerungs-
bedürftig waren; 

die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht 
in den Fällen von Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein 
Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der 
Technik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Bedie-
nungs-, Material- oder Ausführungsfehlern nach dem 
Stand der Technik zur Zeit der Herstellung; 

i) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftig-
keit dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten bekannt sein musste; der Versicherer leistet je-
doch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch 
die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn 
die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des 
Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

j) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Frachtführer, Spediteur, Werkunternehmer 
oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, 
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die be-
reits gezahlte Entschädigung. 

§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für 
diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des 
Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu machen: 

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet. 

§ 3 Versicherte Interessen 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch 
das Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen 
zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt. 

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der 
Versicherung überträgt.  

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß  §§ 95 
ff  VVG zur Veräußerung der versicherten Sache. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentums-
vorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers ver-
sichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung 
für Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Lieferant 
(Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten 
hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden 
einzutreten hätte. 

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als 
Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist 
auch das Interesse dieses Dritten versichert, soweit dies be-
sonders vereinbart ist.  

5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in 
seinem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 4), 
selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschädi-
gung für Schäden, für die bei Fremdbezug üblicherweise der 
Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten hätte. 
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Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für 
fremde Rechnung.  

§ 4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherung-
sortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Betriebsgrundstücke oder Einsatzgebiete. 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversi-
cherung 

1. Versicherungswert 

Versicherungswert ist der Neuwert.  

a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicher-
ten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten 
(z.B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage). 

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten ge-
führt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser 
Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen. 

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt 
an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache 
im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Be-
trag ist entsprechend der Preisentwicklung für ver-
gleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen. 

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Liefer-
preis ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten 
maßgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache 
in der vorliegenden gleichen Art und Güte (z.B. Kon-
struktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Han-
delsspanne und der Bezugskosten wiederherzustellen. 
Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu 
vermindern oder zu erhöhen. 

Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Ver-
sicherungswert unberücksichtigt. 

c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug 
nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubezie-
hen. 

2. Versicherungssumme  

Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache ge-
nannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache während der Dauer 
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versi-
cherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhöhende 
Änderungen vorgenommen werden. 

3. Unterversicherung 

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so be-
steht Unterversicherung. 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens  

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte oder die 
er auf Weisung des Versicherers macht.  

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-
gung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme  je vereinbarter 
Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.  

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentli-
chen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden. 

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers vorzuschießen. 

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten  

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versi-
cherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Verän-
derung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträ-
ger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. 

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versi-
chert. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position. 

3. Zusätzliche Kosten 

Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten 
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der 
jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes 
Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssum-
me vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung 
geleistet wird. 

a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungs-
kosten 

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer 
infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, um versicherte und 
nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Res-
te, die sich an der Schadenstätte befinden 
- aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminie-

ren; 

- zu vernichten oder in die nächstgelegene ge-
eignete Abfallbeseitigungsanlage zu transpor-
tieren und dort zu beseitigen. 

bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die De-
kontamination und Entsorgung von Erdreich oder 
Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Be-
einträchtigungen des Grundwassers oder der Na-
tur sowie von Emissionen in der Luft. 

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des 
Versicherungsnehmers aufgrund der Einlieferer-
haftung. 

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer 
infolge einer Kontamination durch einen dem 
Grunde nach versicherten Schaden aufgrund be-
hördlicher Anordnungen aufwenden muss, um 
- Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und 

nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutau-
schen; 

- den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren 
und dort abzulagern; 

- insoweit den Zustand der Schadenstätte vor 
Eintritt des Schadens wiederherzustellen. 

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versi-
chert, sofern die behördlichen Anordnungen 
- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-

gangen sind, die vor Eintritt des Schadens er-
lassen wurden; 

- Kontamination betreffen, die nachweislich infol-
ge dieses Schadens entstanden ist; 

- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Schadens ergangen sind und dem Versicherer 
ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen inner-
halb von drei Monaten seit Kenntniserhalt ge-
meldet wurden. 
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cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehen-
de Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind 
nur die Aufwendungen versichert, die den für ei-
ne Beseitigung der bestehenden Kontamination 
erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar oh-
ne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne den Schaden aufgewendet worden wäre. 

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nö-
tigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der Einliefererhaftung sind nicht versichert. 

ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

c) Bewegungs- und Schutzkosten 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens auf-
wenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt wer-
den müssen, insbesondere Aufwendungen für De- und 
Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau 
von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnun-
gen. 

d) Luftfrachtkosten 

Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Teilschadens zum Zwecke der Wiederherstel-
lung der versicherten Sache aufwenden muss. 

§ 7 Umfang der Entschädigung 

1. Wiederherstellungskosten 

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden 
unterschieden.  

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten 
zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als 
der Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles. Sind die Wiederherstellungskosten 
höher, so liegt ein Totalschaden vor. 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug 
insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand. 

Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen be-
zeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, 
wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören. 

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufge-
führt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese 
eigenständig verwendet werden können.  

2. Teilschaden 

Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des frühe-
ren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen 
abzüglich des Wertes des Altmaterials.  

a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesonde-
re 

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 

bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch 
übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner 
Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Über-
stunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeiten; 

cc) De- und Remontagekosten; 

dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für 
Expressfrachten; 

ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs-
systems, welches für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sache notwendig ist; 

ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontami-
nieren der versicherten Sache oder deren Teile 

sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der 
Sache, ferner Kosten für den Abtransport von 
Teilen in die nächstgelegene geeignete Abfallbe-
seitigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund 
der Einliefererhaftung. 

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe 
der Wertverbesserung wird vorgenommen an 

aa) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie 
sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer 
der versicherten Sache erfahrungsgemäß mehr-
fach ausgewechselt werden müssen, soweit die-
se Teile zur Wiederherstellung der versicherten 
Sache zerstört oder beschädigt werden. 

bb) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und 
Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, 
Bürsten, Kardenbelägen und Bereifungen, 
Verbrennungsmotoren, Akkumulatoren und Röh-
ren;  

cc) Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kol-
ben, Kolbenböden und Kolben ringen von Kol-
benmaschinen. Der Abzug beträgt ___% pro 
Jahr höchstens jedoch____ %.  

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maß-
nahmen, die auch unabhängig von dem Versi-
cherungsfall notwendig gewesen wären; 

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinaus-
gehen; 

wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, 
ein Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, 
obgleich sie neben beschädigten Teilen mit ü-
berwiegender Wahrscheinlichkeit auch unbe-
schädigte umfasst, so wird die Entschädigung 
hierfür angemessen gekürzt; dies gilt jedoch 
nicht, wenn die Kosten, die für eine Reparatur 
der beschädigten Teile notwendig gewesen wä-
ren, die Kosten für die Auswechselung der Kon-
struktionseinheit übersteigen würden; 

werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine 
Reparatur ohne Gefährdung der Betriebssicher-
heit möglich ist, so ersetzt der Versicherer die 
Kosten, die für eine Reparatur der beschädigten 
Teile notwendig gewesen wären, jedoch nicht 
mehr als die für die Erneuerung aufgewendeten 
Kosten; 

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären; 

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in ei-
gener Regie; 

ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung; 

ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederher-
stellung erforderlich sind, aber nicht an der versi-
cherten Sache selbst ausgeführt werden; 

gg) Vermögensschäden. 

3. Totalschaden 

Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Alt-
materials. 

4. Weitere Kosten 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens 
über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet wer-
den müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür 
vereinbarten Versicherungssummen. 

5. Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache 
entfallende Teil der Versicherungssumme. 

10 

50 
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6. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
Nr. 1 bis 5 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem gan-
zen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem 
Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen 
auf Erstes Risiko. 

7. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten 
den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschä-
digung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis gekürzt. 

8. Selbstbehalt 

Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils 
einzeln abgezogen.  

Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache 
und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwi-
schen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal 
abgezogen. 

 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung  

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – 
ab Fälligkeit zu verzinsen; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent; 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht 
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft. 

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zu-
stimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustim-
mung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer 
sie aus wichtigem Grund verlangt. 

 

§ 9 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt 
werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schade-
nort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Per-
son benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung steht, ferner keine Person, die bei Mitbewer-
bern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ih-
nen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versi-
cherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der 
Technik frühestens erkennbar war; 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, 
insbesondere 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, 
zerstörten und beschädigten versicherten Sa-
chen mit deren Werten unmittelbar vor dem 
Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des 
Schadens;  

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederher-
stellung in den Zustand vor Schadeneintritt erfor-
derlichen Kosten;  

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sa-
chen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strei-
tig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt 
seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen 
Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 
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6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädi-
gung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den An-
spruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. An-
dernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurück-
zugeben. 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der 
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzah-
len oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; 
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahl-
recht auf den Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, 
die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungs-
wert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache 
behalten und muss sodann die Entschädigung zurück-
zahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten er-
hält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm ge-
leisteten bedingungsgemäßen Entschädigung ent-
spricht. 

4. Beschädigte Sachen  

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann 
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädi-
gung in Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann ver-
langen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 
2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben. 

5. Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den 
Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versiche-
rer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu 
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

 

§ 11 Wechsel der versicherten Sachen 

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Sache eine andere, jedoch tech-
nisch vergleichbare Sache, so besteht nach entsprechender 

Anzeige des Versicherungsnehmers hierfür vorläufige De-
ckung. 

Die vorläufige Deckung endet  

a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages 
oder 

b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige 
Deckung mit gleichartigem Versicherungsschutz oder 

c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, 

spätestens jedoch nach _ Monaten. 
 

§ 12 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Sat-
zes 1 stellt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 
VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertrags-
änderung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 
VVG auch leistungsfrei sein. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die 
Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG we-
gen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

 

§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Einmal- oder 
Erstprämie 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung 
in Nr. 3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unver-
züglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem 
in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist 
die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie. 

3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- 
oder Einmalprämie 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten oder auch leistungsfrei. 
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§ 14 Dauer und Ende des Vertrages 

1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der 
Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen 
ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mona-
te vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zuge-
hen. 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. 

 

§ 15 Folgeprämie 

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der je-
weiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt 
ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 
38 VVG. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 

§ 16 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berech-
tigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
hende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl-
geschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs-
nehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

§ 17 Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer 
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Ent-
schädigung fällig wird. 

 

§ 18 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versiche-
rungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgeho-
ben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, 
so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die Geschäfts-
gebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG. 

§ 19 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe 
des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündi-
gung des Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem 
er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – 
gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – 
anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen; erteilen mehrere an dem Versiche-
rungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedli-
che Weisungen, hat der Versicherungsnehmer 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind; sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich je-
de Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfanges der Leistungspflicht 
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Un-
tersuchung über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann; 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit 
ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Um-
ständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 
1 oder 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 
82 VVG leistungsfrei. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 
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§ 20 Gefahrerhöhung 

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm 
bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und 
zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Üb-
rigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der Versi-
cherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung 
vornehmen oder auch leistungsfrei sein. 

 

§ 21 Überversicherung 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG 
die Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie 
verlangen. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 

 

§ 22 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme an-
zugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1), ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur 
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung 
des Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles, noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung 
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch 
aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen, aus denen die Prämien errechnet wur-
de, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 

wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus al-
len Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhe-
bung oder Herabsetzung der Versicherungssumme des spä-
ter geschlossenen Vertrages beseitigt werden. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versiche-
rer zugeht. 

 

§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag 
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem 
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicher-
te kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung 
des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für 
sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicher-
ten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprä-
sentant des Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 
VVG. 

 

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei 
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann 
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 
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Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungs-
frei. 

§ 25 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der ande-
ren Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung 
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ih-
rem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

§ 26 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.  

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 

§ 27 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge-
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
oder seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 
13 VVG Anwendung. 

 

§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-
rungsvertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis-
ses. 

2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach-
träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der 
Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags 
an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Voll-
macht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten 
lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. 

 

§ 29 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit.  

 

§ 30 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 

 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen. 

 

§ 31 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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B Klauseln für die Maschinen- und Kaskoversicherung für fahrbare oder  
transportable Geräte 

Versicherte Gefahren 

 

TK 3236 
Innere Unruhen 

1. Der Versicherer leistet abweichend von § 2 Nr. 4 c) Entschä-
digung für Schäden durch Innere Unruhen. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht uner-
hebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe 
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und 
Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

Verfügung von hoher Hand.  

4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann. 

5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § 7 Nr. 5 
(Umfang der Entschädigung) der im Versicherungsvertrag 
genannte Betrag.  

6. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird _ Woche(n) nach Zugang wirk-
sam. 

 

TK 3252 

Ausschluss von inneren Betriebsschäden  

1. Abweichend von § 2 Nr. 1 und Nr. 2 leistet der Versicherer 
Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädi-
gungen oder Zerstörungen an versicherten Sachen (Sach-
schaden) 

a) als unmittelbare Folge eines von außen her einwirken-
den Ereignisses; 

b) durch Brand, Blitzschlag, Explosion; dies gilt jedoch 
nicht für Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubara-
cken, Werkstätten, Magazine, Labors und Gerätewa-
gen; 

c) durch Sturm, Eisgang, Erdrutsch, Erdbeben, Über-
schwemmung oder Hochwasser. 

2. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für innere Betriebsschäden und 
Bruchschäden.  

Entschädigung wird jedoch geleistet für Schäden gemäß Nr. 
1, die infolge eines inneren Betriebsschadens oder Bruch-
schadens eintreten. 

 

Versicherungswert, Versicherungssumme 

TK 3507 

Angleichung der Prämien und Versicherungssummen 

1. Prämien und Versicherungssummen werden im Versiche-
rungsvertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der In-
vestitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angegeben. 

Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entspre-
chende Angleichung der Prämien und Versicherungssummen 
zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Prämien um mehr 
als _ Prozent ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung 
der Prämien und Versicherungssummen, ist für die nächste 
Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die 
Löhne und Preise gegenüber dem Zeitpunkt geändert haben, 
der für die letzte Angleichung maßgebend war. 

2. Für die Angleichung der Prämien wird zu 30 Prozent die 
Preisentwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung be-
rücksichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen er-
folgt unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine An-
gleichung der Prämien erfolgt nur, wenn die Versicherungs-
summen gleichzeitig angepasst werden. 

Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entspre-
chend dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen 
würde, dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere 
Betrag. 

Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Indizes, und zwar 

a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investiti-
onsgüter; für Baugeräte tritt an die Stelle des Index für 
die Gruppe Investitionsgüter der Index für den Waren-
zweig Maschinen für die Bauwirtschaft; 

b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostunden-
verdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie 
(alle Arbeiter). 

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalen-
derjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für die im fol-
genden Kalenderjahr fällige Jahresprämie wirksam. 

4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der 
Vereinbarung der Versicherungssumme nach dem Stand 
März 1971 Unterversicherung vorgelegen hätte. 

5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, 
wenn sich durch diese Klausel die Prämie für das folgende 
Versicherungsjahr um mehr als _ Prozent erhöht oder die 
Prämiensteigerung in drei aufeinander folgenden Versiche-
rungsjahren mehr als _ Prozent beträgt. 

Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung 
über die Prämienerhöhung schriftlich zu erklären. Sie wird zu 
Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für das die Prämie 
erhöht werden sollte. 

 

Erläuterung zur Berechnung der Prämie und der Versiche-
rungssumme 

 

Prämie 

Die Prämie P des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet 
sich zu 

P = P0 x Prämienfaktor 

Prämienfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0 

Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjah-
res berechnet sich zu 

S = S0 x Summenfaktor 

Summenfaktor = E/E0 

Es bedeuten: 

P0 = Im Versicherungsvertrag genannte Prämie, Stand Janu-
ar/März 1971 

S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssum-
me, Stand März 1971 

E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgü-
ter; für Baugeräte letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter 
Index für den Warenzweig Maschinen für die Bauwirtschaft 

E0 = Stand März 1971 
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L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, 
Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter) 

L0 = Stand Januar 1971 
 

Allgemeiner Teil (Anzeigepflichten, Obliegenheiten, etc.)   

TK 3806 

Revision von Windenergieanlagen 

1. Instandhaltung/Revision von Windenergieanlagen 

a) Ergänzend zu § 19 Nr. 1 a) hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles regelmäßig In-
standhaltungen der Windenergieanlage gemäß Herstel-
lervorschriften durchzuführen. Darüber hinaus sind Re-
visionen an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer ge-
mäß c) durchzuführen. 

b) Vor jeder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig zu 
benachrichtigen, dass er in der Lage ist, auf seine Kos-
ten einen Beauftragten zu entsenden. Die anlässlich 
einer Revision erstellten Protokolle sind dem Versiche-
rer auf Verlangen vorzulegen. 

c) Der Versicherungsnehmer hat nach 

aa) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 
5 Jahren die Rotorblätter befundabhängig in-
stand zu setzen; außerdem sind Rotorblätter ei-
ner jährlichen Sichtprüfung und einer Inspektion 
des inneren Blitzschutzes bis zur Ableitung in 
das Erdreich (Durchgangsmessung) zu unterzie-
hen; 

bb) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 
5 Jahren an Getrieben die Lager unabhängig 
vom Zustand zu erneuern. Radsätze inkl. Achsen 
sind zu prüfen und befundabhängig instand zu 
setzen; 

cc) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 
5 Jahren die Rotorhauptlager unabhängig vom 
Zustand zu erneuern; 

dd) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 
5 Jahren die Stator- und Rotorwicklung des Ge-
nerators zu prüfen und befundabhängig instand 
zu setzen. Generatorlager sind unabhängig vom 
Zustand zu erneuern. 

Die Zeiträume werden jeweils ab der ersten Inbetrieb-
nahme oder nach der letzten Revision oder dem Aus-
tausch des betreffenden Bauteiles gezählt. Die Revisi-
onen sind vom Hersteller oder von geeigneten Fachun-
ternehmen durchzuführen. Als Betriebsstunden gelten 
die Zeiten, in der die Windenergieanlage unabhängig 
von ihrer Belastung betrieben wurde.  

Für Windenergieanlagen mit kontinuierlichem Überwa-
chungssystem (Condition Monitoring), das für eine zu-
standsorientierte Instandhaltung geeignet ist, können 
abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 

d) Nicht zu den Wiederherstellungskosten gehören die 
Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, 
die auch unabhängig vom Versicherungsfall notwendig 
gewesen wären, oder auf Grund dieser Vereinbarung 
aufzuwenden gewesen wären. 

e) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unver-
züglich über wesentliche Veränderungen im Betriebs-
verhalten zu informieren, damit Versicherungsnehmer 
und Versicherer über die zu treffenden Maßnahmen 
entscheiden können. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenhei-
ten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versi-
cherer nach Maßgabe von § 19 zur Kündigung berech-
tigt oder auch leistungsfrei sein. 

 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahr-
erhöhung, gilt § 20 Absatz 2. Danach kann der Versi-
cherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

2. Bei Schäden an Bauteilen gemäß Ziffer 1 c) wird er-
gänzend zu  § 7 Nr. 2 b) nach Ablauf von ______ Be-
triebsstunden seit der letzten Revision von den Wie-
derherstellungskosten ein Abzug vorgenommen, durch 
den die dauernden Einflüsse des Betriebes berücksich-
tigt sind. Der Abzug beträgt _% je Kalendermonat. 

 

TK 3819 

Anerkennung 

1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so 
erkennt der Versicherer abweichend von § 12 an, dass ihm 
durch diese Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt ge-
worden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung 
des Risikos erheblich waren. 

2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten bleibt unberührt. 

 

TK 3825 

Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers ent-
gegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese 
unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

 

TK 3850 

Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für die Techni-
schen Versicherungszweige 

1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeich-
net worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und 
nicht als Gesamtschuldner. 

2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle betei-
ligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen 
im Rahmen von § 19 Nr. 1 die Versicherungsverträge zu kün-
digen. 

3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen 
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinbarun-
gen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der füh-
rende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilligung 
oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von denen 
jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt 

a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder 
Entschädigungsgrenzen über die im Versicherungs-
schein genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbe-
träge hinaus. Dies gilt nicht für Summenanpassungen 
im Rahmen der Bestimmungen für die vertraglich vor-
gesehenen Abrechnungsverfahren (Summe/Prämie); 

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der 
Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen 
der Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versi-
cherungsvertrag getroffenen Regelung gewährt werden; 
ferner bleibt die Berechtigung des führenden Versiche-
rers zur Kündigung gemäß § 19 Nr. 1 unberührt; 

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminde-
rung des Selbstbehaltes und/oder der Prämie.  

4. Bei Schäden, die voraussichtlich ____ EUR übersteigen oder 
für die Mitversicherer von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist 
auf Verlangen der beteiligten Versicherer eine Abstimmung 
herbeizuführen. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus die-
sem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden 
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Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich 
geltend machen. 

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versi-
cherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag (einschließlich 
der Verfolgung von Regressansprüchen) auch bezüg-
lich ihrer Anteile als Kläger oder Beklagte zu führen. 
Ein gegen oder vom führenden Versicherer erstrittenes, 
rechtskräftig gewordenes Urteil wird deshalb von den 
beteiligten Versicherern als auch für sie verbindlich an-
erkannt. Das gilt ebenfalls für die mit dem Versiche-
rungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Beru-
fungssumme oder Revisionsbeschwerde nicht erreicht, 
ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Ver-
langen des führenden Versicherers verpflichtet, die 
Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere 
Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht 
ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt 
Nr. 5 b) (Satz 2) nicht. 

 

Sonstiges/Gegenstand der Versicherung 

TK 3911 

Datenversicherung 

1. Versicherte und nicht versicherte Kosten 

a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstel-
lung von  

aa) Daten; 

bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standard-
programmen und individuell hergestellten Pro-
grammen, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer berechtigt ist; 

soweit sich diese auf einem Datenträger befin-
den.  

b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung 
von Daten und Programmen, die sich nur im Arbeits-
speicher der Zentraleinheit befinden. 

2. Versicherte Sachen 

Abweichend von § 1 Nr. 4 a) sind Wechseldatenträger versi-
chert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronisches 
Bauelement. 

3.  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die 
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Pro-
gramme infolge 

a) von Blitzeinwirkung  

b) oder eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
gemäß § 2 an dem Datenträger oder der Datenverar-
beitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren 

eingetreten ist. 

4. Versicherungsort 

In Ergänzung zu § 4 besteht Versicherungsschutz für Siche-
rungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Auslage-
rungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwischen Ver-
sicherungsort und Auslagerungsstätte. 

5. Versicherungswert; Versicherungssumme 

a) Versicherungswert sind abweichend von § 5 Nr. 1 bei  

aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaf-
fungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 
a); 

bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungs-
kosten. 

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen. 

6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme 

a) Entschädigt werden abweichend von § 7 die für die 
Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zu-
standes der Daten und Programme notwendigen Auf-
wendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind 
insbesondere erforderliche 

aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsda-
tenträgern; 

bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder 
Wiederherstellung von Stamm- und Bewegungs-
daten (einschl. dafür erforderlicher Belegaufbe-
reitung / Informationsbeschaffung); 

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von 
Standardprogrammen; 

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerweite-
rungen (z.B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) 
aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen 
Belegen (z.B. Quellcodes). 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung  

aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die ver-
sicherten Daten oder Programme durch Kopier-
schutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vor-
kehrungen (z.B. Kopierschutzstecker, Verschlüs-
selungsmaßnahmen) gesichert sind (z.B. Kosten 
für neuerlichen Lizenzerwerb); 

bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten; 

cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 

dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbes-
serungen, die über die Wiederherstellung hi-
nausgehen; 

ee) für sonstige Vermögensschäden; 

ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiederein-
gabe der Daten oder Programme nicht notwendig 
ist; 

gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiederein-
gabe der Daten oder Programme nicht innerhalb 
von 12 Monaten nach Eintritt des Schadens 
durchgeführt wurde. 

c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 
Versicherungssummen. 

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schädigung vorgenommen. 

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt 
jeweils einzeln abgezogen.  

7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor 
Eintritt des Versicherungsfalls  

a) Ergänzend zu § 19 Nr. 1 a) hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles 

aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchent-
liche Datensicherung vorzunehmen, d.h. Duplika-
te der versicherten Daten und Programme anzu-
fertigen und so aufzubewahren, dass bei einem 
Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht 
gleichzeitig beschädigt werden oder abhanden 
kommen können. Die technischen Einrichtungen 
zur Datensicherung müssen jeweils dem Stand 
der Technik entsprechen; 

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Da-
ten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaf-
fen sind, dass deren Rücksicherung technisch 
möglich ist, z.B. durch Sicherung mit Prüfoption 
(Verify) und Durchführung von Rücksicherungs-
tests. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrläs-
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sig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von § 19 
zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahr-
erhöhung, gilt § 20 Absatz 2. Danach kann der Versi-
cherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

C Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

§ 13  

Änderung von Anschrift und Name  

(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Die 
Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers entsprechend anzuwenden.  

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Ge-
werbebetrieb genommen, ist bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 19  

Anzeigepflicht  

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss 
des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer 
nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor 
Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versiche-
rungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.  

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.  

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das 
Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen.  

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Ab-
satz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versi-
cherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.  

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertrags-
änderung die Prämie um mehr als zehn Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 

 

§ 20  

Vertreter des Versicherungsnehmers  

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des 
§ 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsneh-
mer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt.  

 

§ 21  

Ausübung der Rechte des Versicherers  

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der 
Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begrün-
dung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 
1 nicht verstrichen ist.  

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des 
Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf 
einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet.  

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis-
tig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 

 

§ 22  

Arglistige Täuschung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.  

 

§ 23  

Gefahrerhöhung  

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.  

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen.  

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, 
hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.  

 

§ 24  

Kündigung wegen Gefahrerhöhung  

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 
Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Ver-
pflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die 
Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.  
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(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.  

 

§ 25  

Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung  

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für 
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen 
dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.  

(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuwei-
sen.  

 

§ 26  

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung  

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt 
hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer.  

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei 
denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeit-
punkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung 
der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; 
im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.  

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet,  

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt 
des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war, oder  

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt war.  

 

§ 27  

Unerhebliche Gefahrerhöhung  

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebli-
che Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen 
als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert 
sein soll.  

 

§ 28  

Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit  

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.  

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegen-
heit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.  

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist 
unwirksam. 

 

§ 37  

Zahlungsverzug bei Erstprämie  

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.  

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.  

 

§ 38  

Zahlungsverzug bei Folgeprämie  

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betra-
gen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit 
dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen 
sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.  

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet.  

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, 
dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsneh-
mer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzu-
weisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unbe-
rührt.  

 

§ 39  

Vorzeitige Vertragsbeendigung  

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 
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19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 
Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktritts oder Anfechtungserklärung zu. Tritt 
der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemesse-
ne Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versi-
cherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der 
für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern. 

 

§ 47  

Kenntnis und Verhalten des Versicherten  

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen.  

(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den 
Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten ge-
schlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht ange-
zeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
schließt. 

 

§ 74  

Überversicherung  

(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei 
verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der 
Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.  

(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, 
sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 79  

Beseitigung der Mehrfachversicherung  

 

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist.  

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in 
diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Prämien verlangen.  

 

§ 80  

Fehlendes versichertes Interesse  

(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein ande-
res künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.  

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.  

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 82  

Abwendung und Minderung des Schadens  

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfal-
les nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen.  

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln.  

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer.  

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 

§ 86  

Übergang von Ersatzansprüchen  

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.  

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Formund Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätz-
lich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häusli-
cher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Scha-
den vorsätzlich verursacht. 

 

§ 95  

Veräußerung der versicherten Sache  

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.  



 

 Stand 01.01.2008 Seite 16 von 16 

(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf 
die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungspe-
riode entfällt, als Gesamtschuldner.  

(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.  

 

§ 96  

Kündigung nach Veräußerung  

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten 
Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von 
der Veräußerung ausgeübt wird.  

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.  

(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht 
nicht.  

 

§ 97  

Anzeige der Veräußerung  

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versi-
cherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.  

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt 
war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.  

 

§ 98  

Schutz des Erwerbers  

Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versicherungs-
vertrags, durch die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil des Erwer-
bers abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung 
des Erwerbers nach § 96 Abs. 2 und die Anzeige der Veräußerung 
die Schriftform oder die Textform bestimmt werden. 

 

§ 99  

Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts  

Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der 
Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf Grund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnis-
ses die Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen, 
sind die §§ 95 bis 98 entsprechend anzuwenden. 
 



Beitragsanpassungsklausel und Sonderkündigungsrecht bei Beitragsanpassung (BAP 09.2023) 

1 Prüfung der Beiträge  

Um die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen und eine risikogerechte 
Tarifierung sicherzustellen, ist die HVS berechtigt und verpflichtet, durch eine neue Kalkulation der Beiträge für 
bestehende Verträge zu überprüfen, ob die Beiträge beibehalten werden können oder ob eine Anpassung (Erhöhung 
oder Absenkung) vorgenommen werden muss. 

2 Regeln der Prüfung  

Bei der Prüfung der Beiträge gelten folgende Regeln: 

2.1   Die Prüfung ist stets auf der Basis einer ausreichend großen Zahl abgrenzbarer Risiken durchzuführen. Die HVS 
wendet darüber hinaus die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik an. 

2.2  Versicherungsverträge, die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen einen gleichartigen Risikoverlauf 
erwarten lassen, werden bei der Überprüfung in Risikogruppen zusammengefasst. 

2.3  Im Rahmen der Prüfung vergleicht die HVS, ob sich der Schadenaufwand (bezogen auf die 
Bemessungsgrundlage) inklusive der voraussichtlichen zukünftigen Schadenentwicklung, die den Verträgen 
zurechenbaren Kosten, die Feuerschutzsteuer (soweit für den vereinbarten Versicherungsschutz relevant) verändert 
haben. Es werden hierbei nur Änderungen berücksichtigt, die sich seit der letzten Kalkulation der Beiträge ergeben 
haben. Der Ansatz für Gewinn und Provisionen bleiben unberücksichtigt. 

2.4 Als Datengrundlage für die Kalkulation kommen unternehmensinterne und unternehmensübergreifende Daten 
(z.B. Verbandsstatistiken) in Betracht. 

3  Beitragserhöhung und Beitragsermäßigung   

Sofern die Überprüfung eine Veränderung von mindestens 2 % (Bagatellgrenze) ergibt, ist der Versicherer im Falle 
einer Steigerung berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Beiträge für die bestehenden 
Versicherungsverträge mit Wirkung ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode anzupassen. Wird bei der 
Überprüfung eine Veränderung von weniger als 2 % festgestellt, findet eine Beitragsanpassung nicht statt. 

3.1 Obergrenze für die Beitragsanpassung   

Sofern die Überprüfung eine Veränderung von mehr als 20 % ergibt, wird die Beitragsanpassung auf 20 % begrenzt. 

3.2 Vortrag   

Ungenutzte Veränderungen oberhalb der Bagatellgrenze bzw. unberücksichtigte Anpassungen unterhalb der 
Bagatellgrenze bzw. oberhalb der Obergrenze und unberücksichtigte Veränderungen oberhalb der Neu-
Vertragsbeiträge im Sinne von Ziffer 23.5 werden vorgetragen. Aufgrund des in Satz 1 geregelten Vortrags können 
zunächst ungenutzte bzw. unberücksichtigte Erhöhungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 
Reduzierungen werden zwingend nachgeholt, sobald die Bagatellgrenze überschritten wurde. 

3.3 Kündigung bei Beitragserhöhung    

Erhöht die HVS auf Grund des vereinbarten Anpassungsrechts die Beiträge, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der Beitragserhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Die HVS hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens 

einen Monat vor dem Wirksamwerden der Erhöhung der Beiträge zugehen. 



Produktinformationsblatt zur Haftpflichtversicherung  für 
Unternehmerkunden

Mit dem Produktinformationsblatt erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Haftpflichtversicherung. 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie den nachfolgenden Unterlagen

· Vorschlag Haftpflichtversicherung

· Antrag zur Haftpflichtversicherung

· Allgemeine Kundeninformationen

· Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)

· Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR)

· Merkblatt zur Datenverarbeitung.

Bei diesem Versicherungsvertrag handelt es sich um unsere Haftpflichtversicherung.

Es gibt verschiedene Arten einer Haftpflichtversicherung, je nachdem, in welcher Eigenschaft oder für 
welchen Zweck Sie den Versicherungsschutz benötigen (z. B. Privat-Haftpflichtversicherung, Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, Berufs- und Betriebs-Haftpflicht-
versicherungen).

Um welche Art der Haftpflichtversicherung es sich in Ihrem konkreten Fall handelt, entnehmen Sie bitte dem
Vorschlag/Antrag oder Versicherungsschein.

Mit dem Begriff Haftpflicht bezeichnet man die Verpflichtung zum Schadensersatz. Diese Verpflichtung ergibt

sich aus einzelnen gesetzlichen Bestimmungen, in denen geregelt ist, dass jemand, der einem anderen

einen Schaden zufügt, diesen entsprechend zu ersetzen hat.

Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es, Sie vor Schadensersatzansprüchen, die gegen Sie erhoben

werden, zu schützen. Das heißt, die Haftpflichtversicherung erledigt für Sie, was in einem solchen Fall zu tun

ist: die Prüfung der Frage, ob und in welcher Höhe für Sie eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht;

wenn eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht: die Wiedergutmachung des Schadens in Geld; wenn

keine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht: die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche.

Kommt es dann zu Rechtsstreitigkeiten, führt die für Sie als Ihr Haftpflichtversicherer den Prozessund trägt 
die Kosten.

Hinweis: Lehnt die HVS die Zahlung unberechtigter Ansprüche ab, heißt es oft, die Versicherung will nicht 

bezahlen. Bitte bedenken Sie, dass Sie (und somit auch Ihre Haftpflichtversicherung) solche Schadens-
ersatzforderungen nicht bezahlen müssen, weil dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich mit uns abzustimmen, bevor Sie gegenüber dem Anspruchsteller ein

Schuldanerkenntnis abgeben oder eine Zahlung leisten. Denn sollten wir bei der Haftungsprüfung fest-
stellen, dass Sie gesetzlich nicht zum Schadenersatz verpflichtet sind, würde von uns kein Ersatz geleistet.

Risikoausschlüsse / -begrenzungen sind ebenfalls in den jeweiligen Abschnitten der AHB und BBR genannt.

Hierzu einige Beispiele, für die kein Versicherungsschutz gewährt wird

· Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund eines Vertrags oder einer Zusage über den Umfang der
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen (d. h. Schäden, für die Sie nicht durch gesetzliche Vorschriften zum
Schadensersatz verpflichtet sind)

· Schäden, die Sie in häuslicher Gemeinschaft mit Ihnen lebenden Angehörigen oder im

Versicherungsvertrag mitversicherten Personen zufügen (z. B. Ehegatte, Lebenspartner im Sinne des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes)

· Geldstrafen und Bußgelder (hierbei handelt es sich nicht um Haftpflichtansprüche).

Ansprüche aus Vertragserfüllung sind ebenfalls nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung, da es sich

dabei nicht um gesetzliche Schadensersatzansprüche handelt.

Der Beitrag richtet sich nach Ihrem individuellen Risiko und dem vereinbarten Versicherungsumfang. Der 
Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Gegen einen Ratenzahlungszuschlags können unterjährige Zahlweisen 

vereinbart werden. Den von Ihnen zu zahlenden Beitrag entnehmen Sie dem Vorschlag/Antrag.

Die jeweiligen Fälligkeiten und den Zahlungszeitraum entnehmen Sie ebenfalls dem Vorschlag/ Antrag

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
der AH B.

Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei

Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. Zahlungen von Folgebeiträgen gelten als rechtzeitig,

wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten geleistet werden.

Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung (Lastschriftverfahren) erteilen, gilt Ihre Zahlung jeweils als recht-
zeitig, wenn der Beitrag zum angegebenen Fälligkeitstag von uns eingezogen werden kann und Sie der 
berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Vorbemerkung

Art der Versicherung

Beitragszahlung und 

Rechtsfolgen bei 

verspäteten oder 

unterbliebenen Zahlungen 

Versicherte Risiken 

Risikoausschlüsse 
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Nicht��echtzeitige Zahlung des E�st��ode��Einmalbeit�ages ode��eines Folgebeit�ages kann zum Ve�lust des
Ve�siche�ungsschutzes füh�en.

Weite�e Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlungde�
AHB.

Kein Ve�siche�ungsschutz besteht zum Beispiel bei Schäden

· die Sie absichtlich he�beifüh�en (Vo�satz)

· die Sie selbst e�leiden (Eigenschäden)

· die Sie du�ch den Geb�auch eines K�aftfah�zeuges, Luft�/Raum��ode��Wasse�fah�zeuges he�beifüh�en, weil
es dafü��spezielle Haftpflichtve�siche�ungen gibt, z. B. die Kfz�Haftpflichtve�siche�ung, die jede��Halte�
eines K�aftfah�zeuges abschließen muss.

· Schäden an f�emden Sachen du�ch eine gewe�bliche ode��be�ufliche Tätigkeit

· Schäden und Mängel an Sachen und A�beiten, die Sie als Ve�siche�ungsnehme��he�gestellt ode��geliefe�t

haben.

Weite�e Einzelheiten entnehmen Sie de��Ziffer 7 Ausschlüsse de��AHB sowie den BBR.

Bei Abschluss des Ve�siche�ungsve�t�ages, wäh�end de��Ve�t�agslaufzeit und bei Eint�itt des 
Ve�siche�ungsfalles sind bestimmte Pflichten zu e�füllen.

Fah�lässige, g�ob fah�lässige ode��vo�sätzliche Pflichtve�letzungen können uns, je nachdem be�echtigen,
vom Ve�t�ag zu�ückzut�eten, den Ve�t�ag zu kündigen, die Leistungen zu kü�zen bzw. ganz zu ve�sagen 
oder die Ve�t�agsbestimmungen bzw. den Beit�ag anzupassen.

Einige Beispiele nennen wi���hnen in diesem P�oduktinfo�mationsblatt. Weite�e Einzelheiten entnehmen Si
dem Abschnitt Obliegenheiten des Versicherungsnehmers de��AHB.

P�üfen Sie genau, welchen Haftpflicht�Risiken Sie ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von uns be�aten.
Bei Abschluss des Ve�siche�ungsve�t�ages e�f�agen wi��sch�iftlich ode��in Textfo�m Gefah�enumstände, die
fü��uns e�heblich sind. Unse�e F�agen sind wah�heitsgemäß und vollständig zu beantwo�ten.

Während de��Ve�t�agslaufzeit bestehen beispielsweise folgende Pflichten

Melden Sie uns neue Risiken, die nach Ve�t�agsabschluss entstanden sind, z. B. Anschaffung eines
Hundes, Bau eines Hauses, E�öffnung eines Bet�iebes

Melden Sie uns E�höhungen und E�weite�ungen��h�es Risikos, z.B. Aufnahme eines weite�en 
Geschäftzweiges, Ve�ände�ungen im P�oduktionsp�og�amm

Bei Eint�itt des Ve�siche�ungsfalles sind insbesonde�e Sie ode��ein ansp�uchsbe�echtigte��D�itte��ve�pflichtet,
uns den Eint�itt des Ve�siche�ungsfalles, nachdem Sie bzw. de��D�itte vom Ve�siche�ungsfall Kenntnis e�langt
haben, unve�züglich anzuzeigen, uns alle zu��P�üfung des Schaden��/ Leistungsfalles notwendigen Aus�
künfte zu e�teilen und Unte�lagen zu übe�lassen.

Beispiele fü��weite�e Pflichten:

E�heben Sie sofo�t Wide�sp�uch gegen einen gegen Sie beant�agten ge�ichtlichen Mahnbescheid.��nfo�mie�
�en Sie uns unve�züglich von eine��gegen Sie e�hobenen Klage und��eichen Sie alle ge�ichtlich zugehenden
Sch�iftstücke schnellstens ein. Zeigen Sie uns auch sofo�t an, wenn gegen Sie ein Ansp�uch ge�ichtlich
geltend gemacht, die P�ozesskostenhilfe beant�agt ode���hnen ge�ichtlich de��St�eit ve�kündet wi�d. Das
gleiche gilt im Falle eines A��estes, eine��einstweiligen Ve�fügung ode��eines Beweissiche�ungsve�fah�ens.

De��Ve�siche�ungsschutz beginnt mit Einlösung des Ve�siche�ungsscheines du�ch Zahlung des Beit�ages,
jedoch nicht vo��dem ve�einba�ten Zeitpunkt.

Beachten Sie hie�zu auch den Abschnitt �Beit�agszahlung und Rechtsfolgen bei ve�späteten ode��unte��

bliebenen Zahlungen".

De��Ve�siche�ungsschutz endet mit Beendigung des Ve�siche�ungsve�t�ages und in ande�en ve�t�aglich od

gesetzlich genannten Fällen.

Weite�e Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung de��AHB.

De��Ve�t�ag endet du�ch Kündigung ode��Risikofo�tfall und in weite�en ve�t�aglich ode��gesetzlich genannten
Fällen. Weite�e Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Dauer und Ende des Vertrages / Kündigungde�
AHB.

Bei Ve�t�ägen mit festem Ve�t�agsablauf endet de��Ve�t�ag automatisch zum ve�einba�ten Zeitpunkt. Eine

Kündigung ist nicht e�fo�de�lich.

Ve�kaufen Sie��h��Unte�nehmen, geht die Haftpflichtve�siche�ung auf den Käufe��übe�. E��kann denVe�t�ag
übe�nehmen ode��entscheiden, ob e��beendet wi�d. Weite�e Einzelheiten entnehmen Sie demAbschnitt 
Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung de��AHB.

Leistungsausschlüsse 

Pflichten (Obliegenheiten) 

· bei Vertragsabschluss

· während der

Vertragslaufzeit 

bei Eintritt des 

Versicherungsfalles 

Beginn und Ende des 

Versicherungsschutzes 

Hinweise zur Beendigung des 

Vertrages 
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Umfang des Versicherungsschutzes

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereig-
nisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund 

gesetzl icher  Haf tpf l ichtbest immungen
pr ivat recht l ichen Inhal ts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstan-
den ist.  Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt
es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche han-
delt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Verei-
nigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzli-
che Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sach-
schäden Anwendung.

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versiche-
rungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ange-
gebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen
(Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch
unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des beste-
henden Vertrages sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung
erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen.
Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der
Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von
 Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 2.000.000 EUR für Personenschäden und 1.000.000 EUR für Sach-
schäden und – soweit vereinbart – 100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im
Versicherungsschein geringere Deckungssummen festgesetzt sind.

4. 
Vorsorgeversicherung

3. 
Versichertes Risiko

2. 
Vermögensschaden, Abhanden-
kommen von Sachen

1.
Gegenstand der  Versicherung,
Versicherungsfall
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4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsverträgen zu versichern sind.

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Scha-
densersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenser-
satzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-
densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für
den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-
teidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmäch-
tigt.

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Deckungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere
entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Einfache der vereinbarten Deckungs-
summen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

– auf derselben Ursache,

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang
oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr
unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Deckungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Deckungs-
summe, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Deckungssumme zur Gesamthöhe
dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der
Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende
Rente nur im Verhältnis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente
vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzah-
lungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die nach Abzug
sonstiger Leistungen verbleibende Restdeckungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistun-
gen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme abgesetzt.

6. 
Begrenzung der Leistungen

5. 
Leistungen der Versicherung
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6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer
für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und
Kosten nicht aufzukommen.

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt
ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversi-
cherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die
zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adop -
tiv eltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel,
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf län-
gere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine
geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des
privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts
ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtan-
sprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft
leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen,
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-
ges sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer an die-
sen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen
unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durch-
führung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialab-
lagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstan-
den sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestell-
ten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gege-
ben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer
als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung

7. 
Ausschlüsse
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liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn
die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleis -
tung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Ver-
sicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110
Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden natio-
nalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch
genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden
 könnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

7.10 b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

Dieser Ausschluss gilt nicht

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse
(auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder
nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu
lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

– Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs-
oder Anzeigepflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang ste-
hen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgen-
strahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten,

– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung
oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versi-
cherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In bei-
den Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.
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Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt.

Der in Rechnung gestellt Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Ver -
sicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur
 Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.3 und 10.4
mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs -
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem
Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziffer 10.3 bleibt unberührt.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zum Fälligkeitszeit eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermäch-
tigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fäl-
lig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

8. 
Beginn des Versicherungs -
schutzes 

9. 
Zahlung und Folgen verspäteter
Zahlung / erster oder einmaliger
Beitrag

10. 
Zahlung und Folgen verspäteter
Zahlung / Folgebeitrag 

11. 
Rechtzeitigkeit der Zahlung bei
Lastschriftermächtigung

12.
Teilzahlung und Folgen bei 
verspäteter Zahlung 
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13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des ver -
sicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschul-
den trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird
der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versi-
cherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-
traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Zif-
fer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-
destbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeit-
raum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des
erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung für mehrere Jahre.  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas ande-
res bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Ver-
sicherungsschutz bestanden hat.

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-,
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findest keine Beitragsangleichung statt. Mindestbe i -
träge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge,
um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen
aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die
speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und
Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr gelei-
steten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten
Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsan-
gleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Bei-
tragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalen-
derjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für
diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffern 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung.
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertrags-
dauer eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum
Ablauf des dritten  Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem
Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-
lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die
Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt.

13. 
Beitragsregulierung 

14.
Beitrag bei vorzeitiger Vertrags-
beendigung

15.
Beitragsangleichung

16.
Dauer und Ende des Vertrages

17. 
Wegfall des versicherten Risikos 
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Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der
Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung,
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzu -
weisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in spätestens einen Monat nach der 
Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versiche-
rer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem
 späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines
ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode

20.3

in  gekündigt werden. Das 

Kündigungsrecht erlischt, wenn

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er
vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungs-
recht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von
der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das
Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte
für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer
oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer
die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert
ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

22. 
Mehrfachversicherung

21.
Kündigung nach Risikoerhöhung
aufgrund Änderung oder Erlass
von Rechtsvorschriften

20. 
Kündigung nach Veräußerung
versicherter Unternehmen

19. 
Kündigung nach Versicherungs-
fall 

18. 
Kündigung nach Beitrags -
angleichung
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die
für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1
stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er
hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht ver -
strichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen,
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt
unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23. 
Vorvertragliche Anzeigepflichten
des Versicherungsnehmers 
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Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden sind,
dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn gegen den Versiche-
rungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er
dies unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er
die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-
gung stellen.

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach 
Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versi-
cherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entspre-
chend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4.) gelten nicht, wenn
das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungs-
nehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

Der Freiststellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist
zulässig.

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

24. 
Obliegenheiten vor Eintritt des
Versicherungsfalles

29. 
Anzeigen, Willenserklärungen,
Anschriftenänderung 

28. 
Abtretungsverbot 

27.
Mitversicherte Personen

26. 
Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten

25. 
Obliegenheiten nach Eintritt des
Versicherungsfalles
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29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entspre-
chende Anwendung.

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet
sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Ver-
jährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicher-
ers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag
gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-
sung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Han-
delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.32. 
Anzuwendendes Recht 

31. 
Zuständiges Gericht 

30. 
Verjährung 
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A Allgemeine Bestimmungen

Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) und der folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers aus seinen sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnis-
sen und Tätigkeiten.

1.1 Betriebsbeschreibung

Diese ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Nachträgen. 

1.2 Nebenrisiken

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht aus allen Nebenrisiken 
(z.B. aus Haus- und Grundbesitz, der Tätigkeit als Bauherr, der Teilnahme an Veranstaltungen und
Messen, Geschäftsreisen, der Durchführung von Betriebsveranstaltungen, Schulungen).

1.3 Mitversicherte Betriebsstätten und Unternehmen

1.3.1 Rechtlich unselbstständige Betriebsstätten / Unternehmen im Inland

Mitversichert sind alle rechtlich unselbstständigen Betriebsstätten / Unternehmen (z.B. Filial-,
Neben- und Hilfsbetriebe, Zweigniederlassungen, Lager, Verkaufsstätten, Montagestätten und der-
gleichen) im Inland.

1.3.2 Rechtlich selbstständige Betriebsstätten / Unternehmen mit gleichem Betriebscharakter im Inland

Mitversichert sind, auch ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf, alle bei Vertragsschluss
vorhandenen Betriebsstätten / Unternehmen und / oder während der Vertragsdauer übernommene
oder neu gegründete Betriebsstätten / Unternehmen im Inland mit gleichem Betriebscharakter, an
denen der Versicherungsnehmer / versicherte Unternehmen direkt oder indirekt mit 50 % oder mehr
beteiligt ist / sind und / oder die unternehmerische Führung ausübt / ausüben.

1.4 Mitversicherte Personen und Repräsentanten

1.4.1 Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

1.4.1.1 aller gesetzlichen Vertreter sowie solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung
des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft.

Hierzu zählen auch solche Personen, denen Unternehmerpflichten im Sinne von § 15 SGB
VII in Verbindung mit § 9 (2) OWiG übertragen wurden sowie Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Sicherheitsbeauftragte, Beauftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässer-
schutz, Abfallbeseitigung, Datenschutz und dergleichen.

1.4.1.2 aller übrigen angestellten Betriebsangehörigen, bei Betriebsärzten und Sanitätspersonal
auch für Schäden im Rahmen von Hilfeleistungen bei Notfällen außerhalb der betrieblichen
Tätigkeit, sofern hierfür kein Versicherungsschutz im Rahmen einer anderweitigen Versiche-
rung besteht;

1.4.1.3 aller sonstigen in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten und seinem Wei-
sungsrecht unterliegenden Personen;

1.4.1.4 aller nicht im Angestelltenverhältnis stehender Mitarbeiter (freie Mitarbeiter);

1.4.1.5 aller aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen vorgenannten 
Personen

für von ihnen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen / dienstlichen Tätigkeit für den Versicherungs-
nehmer verursachte, im Rahmen und Umfang dieses Vertrages versicherte Schäden.

Zu vorgenannten Ziffern 1.4.1.2 – 1.4.1.5 gilt:

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII handelt.

1.4.2 Repräsentanten

Sofern sich der Versicherungsnehmer das Verhalten eines Repräsentanten zurechnen lassen muss,
gelten als Repräsentanten in diesem Sinne ausschließlich

– die Mitglieder des Vorstandes (bei Aktiengesellschaften);

– die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung);

– die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften);

– die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts);

– die Inhaber (bei Einzelfirmen);

– bei anderen Unternehmensformen (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts, Kommunen) die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen
obersten Vertretungsorgane.

Bei ausländischen Firmen gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung und Überwa-
chung fremder Unternehmen / Subunternehmen.

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der fremden Unternehmen / Subunternehmen und
ihrer Betriebsangehörigen.

1.
Versichertes Risiko

2.
Subunternehmen
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Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften, Konsortien oder ähnli-
chen Zweckgemeinschaften besteht Versicherungsschutz. Dies gilt auch dann, wenn sich der Haftpflichtan-
spruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaften, Konsortien oder ähnlichen Zweckgemeinschaften
selbst richtet.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf vor Vertragsschluss versehentlich nicht gemeldete Risiken,
die im Rahmen der Unternehmensbeschreibung liegen und weder nach den Allgemeinen noch Besonderen
Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige
zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten.

Beruhen mehrere Versicherungsfälle

– auf derselben Ursache oder

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses
Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertrages bei de

 (ausgenommen Exzedentenverträge), so steht für diese Versicherungsfälle nicht der
Gesamtbetrag kumulativ aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei gleichen 
Deckungssummen höchstens eine Deckungssumme, ansonsten maximal die höhere Deckungssumme zur 

Verfügung.
Für die Feststellung der höchsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste Versiche-
rungsfall eingetreten ist.

Sofern mehrere Selbstbeteiligungen zum Tragen kommen, gilt die höchste Selbstbeteiligung.

Die Leistungen de  erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Euro -päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen de  mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut  angewiesen ist.

Bei Ansprüchen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikani-
schem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – 
die Aufwendungen de  für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung

des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls, sowie Schadenermittlungskosten, auch 
Reisekosten, die de  nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung
de entstanden sind.

Es gelten die im Versicherungsschein genannten Deckungssummen und Höchstersatzleistungen für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Innerhalb der vereinbarten Deckungssummen gelten nachstehende Sublimite:

– Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten (Teil B Ziffer 1.) 300.000 EUR

– Ansprüche aus Benachteiligungen (Teil B Ziffer 4.) 300.000 EUR

– Auslösen von Fehlalarm (Teil B Ziffer 11.) 15.000 EUR

– Erweiterter Strafrechtsschutz (Teil B Ziffer 15) 300.000 EUR

– Bewachungsunternehmen: Schäden an bewachten Sachen (Teil D Ziffer 3.2) 15.000 EUR

– Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung (Klausel 040: Teil E Ziffern 4.2 – 9. – sofern vereinbart)
1.000.000 EUR

– Zusatzbedingungen Web-Design und EDV-Dienstleistungen (Klausel 182 – sofern vereinbart)
300.000 EUR

Die Höchstersatzleistung der vorgenannten Sublimite für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
beträgt das Doppelte.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall durch

– Ansprüche wegen Personenschäden, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und /
oder nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, mit 10.000 EUR

– Tätigkeitsschäden (Teil B Ziffer 29) mit 250 EUR

– Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung (Klausel 040: Teil E Ziffern 4.2 – 9. – sofern vereinbart) mit
10%, mindestens 1.000 EUR, höchstens 5.000 EUR

– Zusatzbedingungen Web-Design und EDV-Dienstleistungen (Klausel 182 – sofern vereinbart) mit 10%,
mindestens 1.000 EUR, höchstens 5.000 EUR

5.
Kumulklausel

4.
Versehensklausel

3.
Arbeits-/Liefer gemeinschaften

6.
Währungsklausel

7.
Kostenklausel

8. 
Deckungssummen / Sublimite

9. 
Selbstbeteiligungen
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B Erweiterungen des Versicherungsschutzes

1.1 Eingeschlossen ist — in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Abhandenkommen von
fremden Schlüsseln und Codekarten für Gebäude und Räume.

1.2 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Kosten für
erforderlich werdende Änderungen von Schlössern, Schließanlagen und Neucodierungen sowie für
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen. Aus-
geschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden (z. B. Abhandenkommen von Sachen
in Gebäuden).

Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 7.14 AHB gelten gestrichen.

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich d  — insoweit 
abweichend von Ziffer 7.3 AHB — nicht auf den Haftungsausschluss für weitergehende Schäden berufen, 

wenn der Versicherungsnehmer dies ausdrücklich wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur 
Haftung verpflichtet ist.

4.1 Abweichend von Ziffer 7.17 AHB sowie Teil A Ziffer 31.2.2 a) besteht Versicherungsschutz für
Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder son-
stigen Diskriminierungen, soweit diese Ansprüche aus einer Verletzung von Vorschriften zum Schutz
vor Benachteiligung resultieren, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

4.2 Für Auslandsschäden gilt: 

4.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers und der mitversicherten Personen wegen in den Staaten der Europäischen Union und in
der Schweiz vorkommender Versicherungsfälle.

4.2.2 Ausgenommen bleiben Versicherungsfälle in Irland und Großbritannien bzw. Versicherungsfälle, die
nach dem Recht dieser beiden Staaten geltend gemacht werden.

4.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

4.3.1 durch vorsätzliche Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetzen, Vor-
schriften, Beschlüssen, Vollmachten oder Weisungen oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung 

4.3.2 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden wie z.B. im Zusammenhang mit Streitgenossenschaften,
Verbandsklagen oder die z.B. von Gewerkschaften oder Betriebsräten erhoben werden;

4.3.3 im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen aus dem kollektiven Arbeits-
und Dienstrecht sowie mit Arbeitskampfmaßnahmen (z.B. Aussperrung, Streik), soweit diese
Ansprüche begründet sind.

Mitversichert sind Ansprüche gemäß § 906 II 2 BGB analog sowie Beseitigungsansprüche gemäß § 1004 I 1
BGB und Ansprüche nach § 14 BImschG.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.5 (3) AHB — auch Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des
Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für
den der gesetzliche Vertreter nicht persönlich verantwortlich ist.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4 (2) AHB — gesetzliche Haftpflichtansprüche der Versiche-
rungsnehmer untereinander wegen Personen- und Sachschäden.

Nicht versichert sind Mietsachschäden gemäß Teil B Ziffer 23.

Eingeschlossen sind — in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4 (3) AHB — Haftpflichtansprüche mitversicher-
ter Personen untereinander wegen

8.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle und / oder Berufskrankheiten in dem
Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende Person beschäftigt ist;

8.2 Sachschäden

8.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen im Umfang des Teils B Ziffer 31.1.

D  trägt die Kosten für die gerichtliche Durchsetzung von Werklohn- und Kaufpreisforderungen
des Versicherungsnehmers, soweit die Kosten in Zusammenhang damit stehen, dass ein Auftraggeber des 

Versicherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Schadensersatzanspruches, der unter den 
Versicherungs-schutz dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung mit Schadensersatzansprüchen 
erklärt. D trägt die vorgenannten Kosten nur im Verhältnis des Schadensersatzanspruches zur
geltend gemachten Werklohn- bzw. Kaufpreisforderung.

5.
Ansprüche aus §§ 906, 
1004 BGB, 14 BImschG

4.
Ansprüche aus Benachteiligungen

3.
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
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schungen, Überschwemmungen

6.
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7.
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Ansprüche mitversicherter
 Personen untereinander

9.
Aufrechnung mit Werklohn- und
Kaufpreisforderungen

1.
Abhandenkommen von 
Schlüsseln und Codekarten



6

Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers nach jeweils geltendem Recht wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle.

Nicht versichert sind – sofern nicht im Versicherungsschein oder den Nachträgen etwas anderes geregelt ist
– Versicherungsfälle durch Produkte, die der Versicherungsnehmer nach USA / Kanada geliefert hat bzw. hat
liefern lassen, sowie Versicherungsfälle durch Montage-, Wartungs-, Inspektions-, Kundendienst- und Repa-
raturarbeiten in USA / Kanada, soweit es sich um Schadensersatzansprüche handelt, die vor US-amerikani-
schen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend
gemacht werden.

Eingeschlossen sind – abweichend von Teil B Ziffer 31.2.2 a) – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Ver-
mögensschäden durch versehentlich ausgelösten Alarm bei Dritten. Mitversichert gelten – abweichend von
Ziffer 1.1 AHB – insoweit auch öffentlich-rechtliche Ansprüche.

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 2.2 und 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Beschädigung, Vernichtung sowie Abhandenkommens von Sachen der Betriebsan-
gehörigen und der Besucher sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Beschädigung, die Vernichtung sowie das Abhandenkommen
die ursächlich zusammenhängende Folge eines Ereignisses ist, das mit dem versicherten Betrieb in räumli-
cher oder tätigkeitsbedingter Verbindung steht.

Nicht versichert sind Schäden durch Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, Urkunden,
Schmucksachen und sonstigen Kostbarkeiten.

Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffern 1.1 und 7.7 AHB sowie Teil B Ziffer 31.2.2 a) – die
gesetzliche Haftpflicht wegen eines erhöhten Energie- und Wasserverbrauchs und erhöhter Energiekosten
aufgrund vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgeführter Installations-, Reparatur- oder Wartungsar-
beiten.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche infolge vollständiger oder teilweiser Unwirksamkeit von Energiesparmaß-
nahmen. 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden aus
Besitz und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Abgabe von Strom, Gas, Wärme und Wasser, die der
Eigen- oder Fremdversorgung dienen.

Mitversichert sind – insoweit abweichend von Teil B Ziffer 31.2.2 a) – Vermögensschäden gemäß § 18 NAV, 
§ 18 NDAV, § 6 AVBWasserV und § 6 AVBFernwV.

In einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Versicherungsfalles, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, übernimmt d  –
insoweit abweichend von Ziffer 5.3 AHB – in Abstimmung und unter Mitwirkung des Versicherungsnehmers 
die Gerichtskosten sowie die gebührenordnungsmäßigen – gegebenenfalls auch die mit ihm besonders 
vereinbarten und von de  genehmigten höheren – Kosten der Verteidigung einschließlich
ortsüblicher Kosten für notwendige Sachverständigengutachten.

Abweichend von Ziffer 7.3 AHB gelten im Rahmen und Umfang der Bedingungen dieses Vertrages gegen den
Versicherungsnehmer gerichtete gesetzliche und – soweit in diesem Vertrag vereinbart – vertragliche Scha-
denersatzansprüche mitversichert, die sich aus einer vom Versicherungsnehmer zugunsten seiner Abnehmer
ausgesprochenen Freistellungserklärung ergeben.

Voraussetzung ist, dass die Ansprüche aus der Herstellung und / oder Lieferung der Produkte des Versiche-
rungsnehmers resultieren und auf einen Fehler zurückzuführen sind, der bereits zu dem Zeitpunkt vorhan-
den war, als das Produkt den Herrschaftsbereich des Versicherungsnehmers verlassen hat.

Liegt seitens des durch die Freistellungserklärung begünstigten Vertragspartners des Versicherungsnehmers
ein Mitverschulden / eine Mitverursachung vor, so besteht für die Freistellungserklärung nur in dem Umfang
Versicherungsschutz, der dem Verschuldens- / Verursachungsanteil des Versicherungsnehmers entspricht,
auch wenn in der Vereinbarung etwas anderes bestimmt sein sollte.

17.1 Versichertes Risiko

Versichert ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten (z.B im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger).

Derartige Schäden werden der Deckungssumme für Sachschäden zugeordnet.

17.2 Serienschaden

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
auf 

– derselben Ursache,

– gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln

beruhen.

11.
Auslösen von Fehlalarm

12.
Belegschafts- und Besucherhabe

13.
Energiemehrkosten

15. 
Erweiterter Strafrechtsschutz

16.
Haftungsfreistellungen

17.
Internet-Risiken

10.
Auslandsschäden

14.
Energieversorgung
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Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

17.3 Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

17.3.1 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

d) Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;

e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

g) Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV;

h) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung besteht.

17.3.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ferner Ansprüche

a) die im Zusammenhang stehen

– mit massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informa-
tionen (z.B. Spamming),

– Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nut-
zer gesammelt werden können

b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung ste-
hen, geltend gemacht werden;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben.

d) die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer seine auszutauschenden, zu übermit-
telnden, bereitgestellten Daten nicht durch Sicherheitsmaßnahmen und / oder -techniken
(z.B.Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft hat bzw. hat prüfen lassen, die dem Stand der
Technik entsprechen.

Abweichend von Teil C Ziffer 13, sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch
den Gebrauch von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern, wenn die Ansprüche gegen den
Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen gerichtet sind.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Fahrzeug

– auf den Versicherungsnehmer / die in Anspruch genommene mitversicherte Person zugelassen ist oder

– im Eigentum des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Person steht oder

– von ihnen geleast wurde.

Versicherungsschutz besteht nur in soweit, als

– die Deckungssumme der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung nicht ausreicht oder

– der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person durch eine bestehende Kraftfahrt-Haftpflichtversi-
cherung nicht geschützt werden oder

– der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherer Regress nimmt (ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben
jedoch Regressansprüche gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrt-Versicherung – AKB)
oder

– keine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung besteht, obwohl der in Anspruch genommene Versicherungs-
nehmer oder die mitversicherte Person ohne Verschulden das Bestehende einer solchen annehmen
durfte oder

– der Fahrer oder Halter des Fahrzeuges einen gesetzlichen Freistellungsanspruch gegen den Versiche-
rungsnehmer hat.

Es gelten die Deckungssummen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversicherungssummen des
Pflichtversicherungsgesetzes.

19.1 Abweichend von Teil C Ziffer 13. sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden
durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen aller Art und Anhängern, die nach den Bestimmungen des
Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) nicht der Versicherungspflicht unterliegen.

19.2 Auf eigenen und fremden Betriebsgrundstücken, auch soweit diese beschränkt-öffentliche Verkehrs-
flächen darstellen, sind auf der Grundlage der AKB versicherungspflichtige, jedoch nicht zugelas-
sene Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, die nicht in Verbindung mit einem versicherungspflichti-
gen Zugfahrzeug gebraucht werden, mitversichert. Bei Vorliegen einer behördlichen Ausnahmege-
nehmigung gilt dies auch bei Gebrauch auf öffentlichen Verkehrsflächen. Es gelten die Deckungs-
summen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversicherungssummen des Pflichtversi-
cherungsgesetzes.

19.3 Für versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge gilt:

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf den in Absatz 2 genannten Verkehrsflächen nur mit
der erforderlichen Fahrerlaubnis gebrauchen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-

19.
Kraftfahrzeuge und Anhänger

18. 
Kraftfahrzeug-Haftpflichver -
sicherung / Subsidiärdeckung
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gen, dass das Fahrzeug nur von einem berechtigten Fahrer benutzt wird, der auch die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

19.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf Betriebsgrundstücken im
Ausland eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn Unternehmen im Ausland mitversichert sind.

19.5 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB.

Versichert ist – abweichend von Ziffern 2.2 und 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch ver-
sehentliche Datenlöschung, Änderung der Datenstruktur und Abhandenkommen von Daten (z.B. Datenverlu-
ste durch vorzeitige Freigabe von Bändern, Fehlversand bei Datenträgertausch) einschließlich aller hieraus
resultierenden unmittelbaren Folgeschäden.

Schäden durch Löschung und Abhandenkommen von Daten gelten als Sachschäden.

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben bestehen.

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die als Folge eines mangelhaften Werkes auf-
treten und erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung zum
Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um den vorherigen Zustand wieder herzustellen.

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass ein Fol-
geschaden eingetreten ist. Ferner sind in jedem Fall nicht gedeckt die Kosten des Versicherungsnehmers für
die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst.

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffern 1 und 2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Austretens
oder Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen aufgrund vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgeführter
Installations-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten von Anlagen, Anlagenteilen, Rohrleitungen und Behältern.
Diese Schäden gelten als Sachschäden.

Ersetzt wird ausschließlich der Wiederbeschaffungswert der abhanden gekommenen Flüssigkeiten oder
Gase.

23.1 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden – einschließlich aller sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den – die

23.1.1 anlässlich von Geschäftsreisen an gemieteten Räumlichkeiten und / oder an deren Ausstattung ent-
stehen;

23.1.2 an gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen, Gebäuden und / oder Räumen, nicht
jedoch an deren Ausstattung, entstehen; Schiffe, Büro- und Wohncontainer werden Gebäuden /
Räumen gleich gestellt.

23.2 Nicht versichert sind Ansprüche von personal- und / oder kapitalmäßig verbundenen Unternehmen
sowie von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und / oder deren Angehörigen.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger
Beanspruchung.

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und völligen Betriebs- und/oder Produkti-
ons- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Gründen wie z.B. Änderung der Rechts-
form, Kündigung durch einen der Vertragspartner) beendet, besteht Versicherungsschutz bis zu 5 Jahren
nach Vertragsbeendigung im nachfolgend genannten Umfang.

24.1 Abweichend von Ziffer 17 AHB besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrages für Versiche-
rungsfälle, die nach dem Zeitpunkt des Risikowegfalls eintreten, deren Ursachen aber vor diesem
Zeitpunkt gesetzt wurden.

24.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung vorhandenen
versicherten Risiken.

24.3 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Wegfall des
Risikos geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Risiko weggefallen ist.

25.1 

25.2 

Versichert sind – abweichend von Ziffern 7.15 und 7.16 AHB sowie Teil B Ziffer 31.2.2 a) –

Ansprüche aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten.

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt d  auch

– Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung
gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlas-
sung oder Widerruf handelt;

– Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versiche-
rungsnehmer.

Voraussetzung für die Leistung d  ist, dass sie vom Beginn eines Verfahrens
unverzüglich nach Zustellung der Klageschrift, Antragsschrift oder des Gerichtsbeschlusses 
vollständig unterrich-tet wird.

Auf Ziffer 25 AHB wird hingewiesen.

22.
Medienverluste

23.
Mietsachschäden

24.
Nachhaftung

25.
Persönlichkeits- und Namens-
rechte

21.
Mangelbeseitigungsnebenkosten

20.
Löschung und Abhandenkommen
fremder Daten
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Verzichten Versicherungsnehmer dieses Versicherungsvertrages vor Eintritt des Versicherungsfalles auf Rück-
griffansprüche untereinander oder gegen sonstige Dritte, so beeinträchtigt dies – insoweit abweichend von
Ziffer 7.3 AHB – nicht den Versicherungsanspruch. 

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den Versicherungsschutz insoweit nicht, 
als der Versicherungsnehmer de  dessen Einleitung unverzüglich anzeigt und ihr die 
Mitwirkung an  diesem Verfahren ermöglicht.

28.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.12 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus

– dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;

– Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern.

28.2 Versicherungsschutz besteht auch für Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen, wenn diese Schäden durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer von der Ver-
strahlung Kenntnis hatte.

28.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

– wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation
eintreten;

– wegen Personenschäden solcher Personen, die — gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag —
aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine
Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden
Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

– gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden durch bewusstes
Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfü-
gungen oder Anordnungen verursacht hat.

29.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an
fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
entstanden sind;

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer die Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten benutzt hat;

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen oder deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit
befunden haben.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben bestehen.

29.2 Ausgeschlossen bleiben bei Be- und Entladeschäden Schäden am Ladegut, soweit 

– die Ladung für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

– es sich um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

– der Transport der Ladung vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

29.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Tätigkeitsschäden an Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu sonstigen Zwecken befinden, befun-
den haben oder die von ihm übernommen wurden. Dieser Ausschluss gilt jedoch nur für solche
Schäden, die bei dem unmittelbaren Bearbeitungsvorgang entstanden sind. Zum unmittelbaren
Bearbeitungsvorgang zählen nicht z.B. vor- oder nachgelagerte Verpackungstätigkeiten, Transport-
tätigkeiten oder Lagerung der Sachen.

Für das Umwelthaftpflichtrisiko und das Umweltschadensrisiko gelten die Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Umwelthaftpflichtversicherung (BBR A 115) und die Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen für die Umweltschadensversicherung (BBR A 152).

Die in der Betriebshaftpflichtversicherung vereinbarten Deckungserweiterungen einschließlich besonderer
Deckungssummen (in der Regel Sublimits), Selbstbeteiligungen und Risikobegrenzungen und Ausschlüsse
gelten auch für die Umwelthaftpflichtversicherung (BBR A 115), soweit dort keine besondere Regelung
besteht.

31.1 Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

31.2 Sonstige Vermögensschäden

31.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

31.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

29. 
Tätigkeitsschäden (auch Leitungs-
schäden und Be-/ Entlade -
schäden)

30. 
Umweltschäden

26. 
Regressverzicht

27.
Schiedsgerichtsverfahren

28. 
Strahlenschäden

31. 
Vermögensschäden
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a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung.

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die vom Versicherungsnehmer 

32.1 als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäuden durch Vertrag
übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners;

32.2 gegenüber der Deutschen Bahn AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften gemäß deren standardi-
sierten Gestattungsverträgen und Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse (PAB) durch
Vertrag übernommene Haftpflicht.

32.3 gegenüber Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts durch Verträge genormten Inhalts
oder sog. Gestattungs- und Einstellungsverträge übernommene Haftpflicht.

Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht –
abweichend von Ziffer 4.2 AHB – im Rahmen der Deckungssummen des Vertrages Versicherungsschutz.

C Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

Ausgeschlossen sind – insoweit abweichend von Teil B Ziffer 10 – Haftpflichtansprüche wegen Personen -
schäden aus Arbeitsunfällen und / oder Berufskrankheiten von im Ausland beschäftigten oder dort mit der
Durchführung von Arbeiten betrauten Personen, wenn und soweit diese Schäden im Rahmen einer Sozial -
versicherung oder einer sonstigen speziellen Versicherungsform versichert werden können oder versichert
werden müssen.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und / oder Berufskrankheiten, die
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB) und / oder vergleichbare
Regressansprüche ähnlicher ausländischer Versicherungsträger gegenüber dem Versicherungsnehmer
und/oder seinen Repräsentanten.

Nicht versichert sind Ansprüche gemäß § 84 Arzneimittelgesetz (AMG) wegen Personenschäden, für die der
Versicherungsnehmer nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.  

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch im Ausland gelegene Betriebsstätten und
Betriebsstandorte.

Nicht versichert sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Perso-
nen oder Sachen sowie aus der nicht selbständigen und selbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb,
soweit eine Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht besteht.

Nicht versichert sind Ansprüche

– im Zusammenhang mit Bergwerken unter Tage;

– aus Bergschäden im Sinne des § 114 Bundesberggesetz (BBergG), soweit es sich um die Beschädigung
von Grundstücken, deren Bestandteilen oder Zubehör handelt.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

5.
Bergbau

6.
Brennbare oder explosible Stoffe

4.
Bahnrisiken

3.
Ausländische Betriebsstätten

1. 
Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Ausland

2. 
Arzneimittel

32. 
Vertraglich übernommene 
Haftpflicht

33. 
Vorsorgeversicherung

7.
Code Civil
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Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

Nicht versichert sind Ansprüche aus Schäden durch Dauer- oder Permanent-Make-Up sowie Hautuntersprit-
zungen zum Zwecke der Beseitigung von Hautfalten. Ebenfalls ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Schä-
den durch Tätowierungen, chemisches Peeling und Piercing

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden,

– die durch den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, zur Bearbeitung oder zur Spaltung von Kernbrenn-
stoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe ausgehen;

– die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden Lagerun-
gen bedingt sind.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Kommissionsware.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden am Kühlgut.

13.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen und
Anhängern sowie Wasserfahrzeugen (siehe jedoch Teil B Ziffern 18 und 19).

13.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

13.3 Eine Tätigkeit an einem Kraftfahrzeug, Anhänger oder Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieses
Ausschlusses, wenn weder der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

14.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raum-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

14.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

14.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus:

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung durch
den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder für den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der
Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden
durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

14.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Flug- und Luftlandeplätzen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch

15.1 Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

15.2 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung
von Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- oder sonstige Servicearbeiten im Zusammen-
hang mit Offshore-Anlagen;

15.3 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-Anlagen
bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer / vor der Küste gelegene Risiken (z.B. Ölplattformen, Bohrinseln, Pipelines,
Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hochwasser. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachterlicher Tätigkeit wegen Schäden an Sachen, die Gegenstand dieser Tätigkeit gewesen sind
(z.B. aufgrund der Planung hergestellt wurden).

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Eigentum, Besitz und Betrieb von Rohrleitungen für Gas, Ben-
zin, Öl, Ölprodukte oder sonstige gefährliche Produkte (ausgenommen Fernwärme), soweit die Leitungen
außerhalb des versicherten Betriebes mehr als 5 km lang sind.

13.
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger/ Wasserfahrzeuge

14.
Luft- und Raumfahrtrisiken

15.
Offshore-Anlagen

12.
Kühlhausbetriebe

9. 
Hautbehandlungen

10.
Kernenergieanlagen / Beförde-
rung und Lagerung von Kernmate-
rialien

11. 
Kommissionsware

8.
Entschädigung mit Strafcharakter

16.
Planende, beratende oder gutach-
terliche Tätigkeit

17. 
Rohrleitungen
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Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden durch unterirdische Tunnelarbeiten im Bahnbau.

Unter diesen Ausschluss fallen nur die eigentlichen Kernarbeiten an der Tunnelröhre, nicht aber Nebentätig-
keiten wie Verlegung von Elektrokabeln, Fliesen, Belüftungsrohren usw.

D Besondere Regelungen

Sofern vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gelten nachfolgende Bestimmungen:

1.1 Die in § 17 (6) der Apotheken-Betriebsordnung verlangte Abzeichnungspflicht für die Abgabe oder
die Beaufsichtigung der Abgabe von Arzneimitteln durch einen Apotheker zählt zu den durch die
Besonderen Bedingungen für die Vermögensschadendeckung (Teil B Ziffer 31.2.2 k) dieser Bedin-
gungen) erfassten Bestimmungen, soweit nicht eine andere Vereinbarung getroffen wurde.

1.2 Für Haftpflichtansprüche, bei denen es sich um Unterhaltsansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer in seiner Eigenschaft als Apotheker wegen ungewollter Schwangerschaft aus fehlerhafter
Abgabe von Anti-Konzeptiva handelt, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages und
nach Maßgabe der vereinbarten Deckungssumme für Personenschäden.

1.3 Der Ausschluss gemäß Teil B Ziffer 31.2.2 a) hat keine Gültigkeit bei Apotheken.

2.1 Eingebrachte Sachen

Versichert ist– abweichend von Ziffer 7.7 AHB und in teiIweiser Abweichung von Ziffer 2 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beher-
bergten Gästen eingebrachten Sachen  und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Zu den eingebrachten Sachen gehören auch aufbewahrte Sachen und solche, deren Aufbewahrung
zu Unrecht abgelehnt wurde.

2.2 Vermögensschäden

Abweichend von Teil B Ziffer 31.2.2 a) und i) sind bei Beherbergungsbetrieben mitversichert

a) Schäden durch verspätetes oder unterlassenes Wecken von Beherbergungsgästen;

b) Schäden durch verspätete oder unterlassene Weitergabe von Telegrammen, Faxen o.ä. an
Beherbergungsgäste;

c) Schäden durch Falschbuchungen von Flugtickets, Bahnfahrkarten o.ä. für Beherbergungsgäste.

2.3 Bewegen fremder Kfz

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädi-
gung und Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und
Ladung) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden – beim Zubringen und Abholen dieser
Kraftfahrzeuge außerhalb des Betriebsgrundstücks. Nicht versichert sind jedoch Haftpflichtan-
sprüche gemäß § 3 Pflichtversicherungsgesetz (PflVG). Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Aus-
schüsse in Ziffern 3.1(2) und 4.3(1) AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plät-
zen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherte), die das Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben.

3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers im Umfang der für die Ausübung
des Gewerbes erforderlichen Erlaubnis für Schäden, die den Auftraggebern oder Dritten bei der
Durchführung des Bewachungsvertrages entstehen. Nicht versichert sind Ansprüche aus Tätigkeiten,
die über die Bewachungstätigkeit hinaus erbracht werden.

3.2 Mitversichert sind Ansprüche

a) in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffern 7.6 und 7.7 AHB — aus Beschädi-
gung, Vernichtung sowie Abhandenkommen der bewachten Sachen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

b) aus dem behördlich erlaubten Besitz und Gebrauch von Schusswaffen und Munition zu betrieb-
lichen Zwecken.

Teil B Ziffer 31.2.2 a) dieser Bedingungen hat für Bewachungsunternehmen keine Gültigkeit.

3.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus

a) der Bewachung von Landfahrzeugen einschließlich mitgeführter Gegenstände;

b) Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Gegenständen, die in einer Garderobe in Verwah-
rung gegeben werden;

c) Diebstahl oder Unterschlagungen durch den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Perso-
nen;

d) der Durchführung von Sicherungsposten für Eisenbahnunternehmen.

2. 
Beherbergungsbetriebe

3. 
Bewachungsunternehmen (ohne
Landfahrzeugbewachung)

18.
Unterirdische Tunnelarbeiten im
Bahnbau

1. Apotheken
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Versichert sind – abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – wobei Vermögensschäden wie Sachschä-
den behandelt werden – gesetzliche Schadenersatzansprüche durch fehlerhafte Refraktionsbestimmung.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Betrieb einer Postagentur.

5.1 Mitversichert ist — abweichend von den Ziffern 2 und 7.6 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers wegen Beschädigung, Vernichtung sowie Abhandenkommens von Postsendun-
gen und sonstigem Eigentum von Postkunden, sofern die Beschädigung, die Vernichtung sowie das
Abhandenkommen die ursächlich zusammenhängende Folge eines Ereignisses ist, das mit dem ver-
sicherten Betrieb in räumlicher oder tätigkeitsbedingter Verbindung steht.

5.2 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
Regressansprüchen, die im Wege des Rückgriffs von der Deutschen Post AG geltend gemacht wer-
den.

Versichert ist – abweichend von Ziffern 2 und 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Ver-
nichtung oder Abhandenkommen von Sachen (ausgenommen Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör und
Inhalt) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die von Restaurationsgästen zur Aufbewahrung
übergeben worden sind.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden – im Sinne der Ziffer 2.1 AHB und teil-
weise abweichend von Teil B Ziffer 31.2.2 b) dieser Bedingungen – aus Planung, Beratung und gutachterli-
cher Tätigkeit, z.B. Beratungen zu Energiesparmöglichkeiten und Heiztechnik.

Für Betriebe, die zu gewerblichen Zwecken Tiere zur Behandlung oder Pflege (nicht zur Heilbehandlung) auf-
nehmen, besteht Versicherungsschutz – abweichend von Teil B Ziffer 29.3 – für Haftpflichtansprüche aus
Schäden an den Tieren.

E Produkthaftpflichtversicherung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach- und daraus entstan-
dene weitere Schäden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer

– hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse

– erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in
den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Produktions-
und Tätigkeitsumfang.

Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages eingetretene Schadenereignis gemäß Ziffer
1.1 AHB. Bei Ziffer 4.4.3 ist es für den Versicherungsfall – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – unerheblich,
dass es sich nicht um Haftpflichtansprüche handelt.

Der Versicherungsfall tritt ein bei:

– Ziffer 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Erzeugnisse;

– Ziffer 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder Weiterverarbeitung der Erzeugnisse;

– Ziffer 4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder Auftragens der Erzeugnisse;

– Ziffern 4.5.2.1 bis 4.5.2.5 im Zeitpunkt der Produktion, Be- oder Verarbeitung der in Ziffer 4.5 genann-
ten Sachen;

– Ziffer 4.5.2.6 in den für Ziffern 4.2 bis 4.4 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser
Ziffern die Regelung gemäß Ziffer 4.5.2.6 in Zusammenhang steht;

4.1 Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigen-
schaften

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – auf Sachmängeln
beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und
daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinba-
rung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistun-
gen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden
sind.

4. 
Optiker

5. 
Postagenturen

6. 
Restaurationsbetriebe

7. 
Schornsteinfeger

8. 
Tierbehandlungen

1. 
Gegenstand des Versicherungs-
schutzes

2. 
Versichertes Risiko

3. 
Versicherungsfall

4. 
Abgrenzungen und Erweiterungen
des Versicherungsschutzes



Sofern vereinbart und im Versicherungsschein genannt, besteht Versicherungsschutz gemäß der
nachstehenden Ziffern 4.2 bis 9. (Klausel 040)

4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden

4.2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzansprüche Dritter wegen der in Ziffer 4.2.2 genann-
ten Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten
Dritter, die durch eine aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht trennbare Verbindung,
Vermischung oder Verarbeitung von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen mit
anderen Produkten entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche
des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom Versicherungsneh-
mer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der Her-
stellung oder Lieferung gleich.

Versicherungsschutz besteht insoweit auch – abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – für auf
Sachmängeln beruhende Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass
diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

4.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.2.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte, soweit hierfür nicht bereits Versiche-
rungsschutz nach Ziffern 1 oder 4.1 besteht;

4.2.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des Entgeltes
für die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;

4.2.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der Gesamtpro-
dukte oder für eine andere Schadenbeseitigung. D  ersetzt diese Kosten in dem
Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum 
Verkaufspreis der Gesamtprodukte (nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) 
steht;

4.2.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangener Gewinn), weil die Gesamtprodukte nicht oder nur

mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber Ziffer 6.2.8). D  ersetzt

diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des 
Versi-cherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder 
Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers für die Gesamtprodukte zu erzielen gewesen 

wäre;
4.2.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten durch den Produk-

tionsausfall, der aus der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche wegen eines
darüber hinausgehenden Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht versichert.

4.3 Weiterverarbeitungs- / Weiterbearbeitungsschäden

4.3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziffer 4.3.2 genann-

ten Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2.1 AHB infolge Weiterverarbeitung oder -bearbeitung
mangelhaft hergestellter oder gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Vermischung
oder Verarbeitung mit anderen Produkten stattfindet. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können
sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom Versi-
cherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Män-
geln in der Herstellung oder Lieferung gleich.

Versicherungsschutz besteht insoweit auch – abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – für auf
Sachmängeln beruhende Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass
diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

4.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme

des Entgeltes für die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern die verarbeiteten
oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich sind;

4.3.2.2 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der weiterverar-

beiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung. D
ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse

des Versiche-rungsnehmers zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten 
Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;

4.3.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangener Gewinn), weil die weiterverarbeiteten oder -bearbei-

teten Erzeugnisse nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber Zif-
fer 6.2.8). D  ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das
Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei 

mangelfreier Her-stellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers nach 
Weiterverarbeitung oder 
-bearbeitung zu erwarten gewesen wäre.

4.4 Aus- und Einbaukosten

4.4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziffern 4.4.2 und

4.4.3 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von
Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von man-
gelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne dieser
Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die
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Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Ver-
wendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlie-
ferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.

Versicherungsschutz besteht insoweit auch – abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – für auf
Sachmängeln beruhende Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass
diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen:

4.4.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen), d.h.
Kosten für das Ausbauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und das
Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte
Dritter. Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten für die Nach- und Neulieferung
mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter;

4.4.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme
solcher an den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die
Kosten für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort des Austau-
sches geringer als die Kosten des Transportes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des
Versicherungsnehmers zum Ort des Austausches, sind nur die Kosten des Direkttransportes versi-
chert.

4.4.3 Ausschließlich für die in Ziffer 4.4.2 genannten Kosten besteht in Erweiterung der Ziffer 4.4.1 – und
insoweit abweichend von Ziffern 1.1 und 1.2 AHB – Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur
Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des Erzeug-
nisses des Versicherungsnehmers von diesem (im Rahmen eines Selbstaustausches) oder einem
Dritten aufgewendet werden.

4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat oder in
seinem Auftrag, für seine Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren lassen.
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Mangelhaftigkeit nicht aus dem
Einbau, der Montage oder Montageanleitung, sondern ausschließlich aus der Herstellung oder Liefe-
rung resultiert;

4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziffern 4.4.1 bis 4.4.3 auf Teile, Zubehör oder Ein-
richtungen von Kraftfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung
durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von oder
den Einbau in Kraftfahrzeuge bestimmt waren;

4.4.4.3 Ziffer 6.2.8 eingreift.

4.5 Schäden durch mangelhafte Maschinen

4.5.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziffer 4.5.2 genann-
ten Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Produkten, die
durch vom Versicherungsnehmer mangelhaft hergestellte, gelieferte, montierte oder gewartete
Maschinen produziert, be- oder verarbeitet wurden. Mängel bei der Beratung über die An- oder Ver-
wendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten, gelieferten, montierten oder gewarteten
Maschinen sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.

Versicherungsschutz besteht insoweit auch – abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – für auf
Sachmängeln beruhende Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass
diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

Als Maschinen gelten auch Maschinenteile, Werkzeuge an Maschinen und Erzeugnisse der Steuer-,
Mess- und Regeltechnik sowie Formen.

4.5.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.5.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der mittels der Maschinen hergestellten, be- oder verarbeiteten
Produkte, soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach Ziffern 1 oder 4.1 besteht;

4.5.2.2 anderer für die Herstellung, Be- oder Verarbeitung der Produkte nutzlos aufgewendeter Kosten;

4.5.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der mittels der
Maschinen des Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte oder für eine
andere Schadenbeseitigung;

4.5.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangener Gewinn), weil die mittels der Maschinen des Versi-
cherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte nicht oder nur mit einem Preis-
nachlass veräußert werden konnten;

4.5.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten infolge eines sich
aus Mängeln der hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte ergebenden Produktionsausfalles.
Ansprüche wegen eines darüber hinausgehenden Schadens durch Produktionsausfall sind nicht ver-
sichert;

4.5.2.6 weiterer Vermögensnachteile, weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers mangelhaft
hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte mit anderen Produkten verbunden, vermischt, verar-
beitet (Ziffer 4.2) oder weiterverarbeitet oder -bearbeitet (Ziffer 4.3), eingebaut, angebracht, verlegt
oder aufgetragen (Ziffer 4.4) werden. Dieser Versicherungsschutz wird im Umfang der vorgenannten
Ziffern 4.2 ff gewährt.
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5.1 Gewährleistungsverjährungsfristen

Hat der Versicherungsnehmer bei einer gesetzlichen Gewährleistungsverjährungsfrist vertraglich
eine Verlängerung dieser Frist bis zu fünf Jahren ab Ablieferung bzw. Abnahme zugestanden,
besteht, insoweit abweichend von Ziffer 7.3 AHB hierfür Versicherungsschutz.

5.2 Händlerkettenklausel

Besteht zwischen dem Geschädigten und dem Versicherungsnehmer kein direktes Vertragsverhält-
nis, weil der Geschädigte die Produkte des Versicherungsnehmers über einen Händler bezogen hat
und ist deshalb eine Haftung des Versicherungsnehmers nicht gegeben, so wird sich d ,
insoweit abweichend von Ziffer 7.3 AHB bei den gemäß Ziffern 4.2 ff versicherten Kosten dann nicht
auf die sich hieraus ergebende fehlende Haftung des Versicherungsnehmers berufen, wenn der

Schaden nachweislich auf die fehlerhafte Leistung / das fehlerhafte Produkt des Versicherungsneh-
mers zurückzuführen ist und der Versicherungsnehmer dies im konkreten Schadenfall ausdrücklich

wünscht.

5.3 Prüf- und Rügepflicht

Im Falle der rechtswirksamen Abbedingung des § 377 HGB oder entsprechender ausländischer oder
internationaler Bestimmungen besteht, insoweit abweichend von Ziffer 7.3 AHB Versicherungs-
schutz.

6.1 Nicht versichert sind, neben den bereits in Teil C genannten Ausschlüssen:

6.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in Ziffer 4 ausdrücklich mitversichert sind,

– auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
denersatz statt der Leistung;

– wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;

– wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

– auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

– auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

– wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt.

6.1.2 im Rahmen der Versicherung gemäß Ziffern 4.2 ff Ansprüche wegen Folgeschäden (z.B. Betriebsun-
terbrechung oder Produktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziffern 4.2 ff ausdrücklich mitversi-
chert sind;

6.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

6.2.1 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit es
sich nicht um im Rahmen der Ziffer 4 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von
Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungsneh-
mer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen hat;

6.2.2 Ansprüche die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem Rechts-
mangel behaftet sind (z.B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten,
Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und Werbung) (siehe jedoch Teil B
Ziffer 25);

6.2.3 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziffer 7.8 AHB;

6.2.4 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden
gemäß Teil E Ziffern 4.2 – 4.5 durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt
haben;

6.2.5 Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden gemäß Teil E Ziffern 4.2 – 4.5 durch Erzeugnisse,
deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem
Stand der Technik oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren;

Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen
weder in einem Funktionszusammenhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Einwirkung
unterliegen;

6.2.6 Ansprüche im Zusammenhang mit Luft- und Raumfahrt (gemäß Teil C Ziffer 14.);

6.2.7 Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2.1 AHB die von Unternehmen, die mit
dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind
oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, geltend gemacht werden;

6.2.8 Soweit für den Versicherungsnehmer eine gesonderte Rückrufkostenversicherung besteht, gilt Fol-
gendes:

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziffern 4.4 und 4.6 sowie Ansprüche wegen
Beseitigungs- bzw. Vernichtungskosten im Rahmen der Ziffern 4.2.2.4 und 4.3.2.3, die im Zusam-
menhang mit einem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden. Erzeugnisse im Sinne die-
ser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung
beruhende Aufforderung des Versicherungsnehmers, zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an
Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, zur Ver-
meidung von Personen- oder Sachschäden die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angege-

5. 
Zusätzliche Erweiterungen des
Versicherungsschutzes

6. 
Risikoabgrenzungen
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benen Mängel zu prüfen, die gegebenenfalls festgestellten Mängel beheben oder andere nament-
lich benannte Maßnahmen durchführen zu lassen.

Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren eintre-
tende Versicherungsfälle

– aus der gleichen Ursache, z.B. dem gleichen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei
denn, es besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer Zusammenhang, oder

– aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln behaftet sind,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser
Versicherungsfälle während der Wirksamkeit des Vertrages eingetreten ist.

Für die Höhe der Entschädigung sind die zu diesem Zeitpunkt vereinbarten Deckungssummen, Jahreshöchst-
ersatzleistungen und Selbstbeteiligungen maßgeblich.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB besteht auch Versicherungsschutz für Einzelschadenereignisse, die nach
Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und zu einem Serienschaden gehören, der als während der
Vertragsdauer eingetreten gilt, wenn der Vertrag durch Kündigung de  beendet wird und kein

anderweitiger Versicherungsschutz besteht.

8.1 Zeitliche Begrenzung 

Der Versicherungsschutz gemäß Ziffern 4.2 ff umfasst die Folgen aller Versicherungsfälle, die de
 nicht später als fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet 

werden. Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeigenobliegenheiten.

8.2 Schäden vor Vertragsbeginn

Versicherungsschutz besteht auch – teilweise abweichend von Ziffer 1.1 AHB – für solche Schäden,
die während der Wirksamkeit eines Vorvertrages eingetreten sind, wenn diese Schäden dem Versi-
cherungsnehmer bis zum Abschluss des vorliegenden Vertrages weder bekannt waren noch bekannt
sein mussten und für diese Schäden ausschließlich wegen einer zeitlichen Begrenzung im Vorver-
trag, nicht aber aus sonstigen Gründen, kein Versicherungsschutz mehr beim Vorversicherer
besteht.

Der Umfang der Deckung bestimmt sich nach der Deckung des Vorversicherers, maximal begrenzt
jedoch auf den Umfang der vorliegenden Deckung.

Alle Versicherungsfälle werden ausschließlich dem ersten Versicherungsjahr des vorliegenden Ver-
trages zugeordnet.

Für während der Wirksamkeit dieses Vertrages eintretende Versicherungsfälle durch Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages ausgeliefert wurden, besteht, sofern nichts anderes
vereinbart ist, Versicherungsschutz.

Klauseln

Sofern vereinbart, gilt die im Versicherungsschein genannte folgende Klausel:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Garderobe-
stücken und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die von Gästen in einer ständig bewachten,
nur dem Garderobenpersonal zugänglichen Garderobe abgegeben worden sind, in der ausschließlich vom
Versicherer gelieferte, zuvor noch nicht verwendete Garderobenscheine ausgegeben werden. Als Garderobe-
stücke gelten auch Taschen und Schirme.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtansprüche aus:

a) Beschädigung oder Abhandenkommen von Geld, Wertsachen und solchen Gegenständen, die sich in
den Garderobestücken befinden,

b) Schäden infolge Abhandenkommens des Garderobenscheines,

c) Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Garderobestücken, die bis zur Schließung der Garderobe
oder Dienstbeendigung des Personals nicht abgeholt wurden,

d) Schäden, die durch Kriegsereignisse, Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand, höhere Gewalt,
Streik, innere Unruhen oder PIünderungen entstehen.

Die je Garderobenschein vereinbarte Summe stellt die Höchstersatzleistung für alle Garderobestücke dar, die
auf einem Garderobenschein abgegeben worden sind. Die Gesamtleistung für alle Schäden eines Versiche-
rungsjahres beträgt das Zehnfache der vereinbarten Summe.

7. 
Serienschäden

8.
Zeitliche Bestimmungen zum Ver-
sicherungsschutz

9. 
Vorumsätze

Klausel 045: 
Garderobenrisiko
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1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf
Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer), wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anla-
gen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen.

Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungs-
rechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und wasserrechtlichen
Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

1.3 Die in der Betriebs-/Berufs- oder einer anderen gewerblichen Haftpflichtversicherung vereinbarten
Deckungserweiterungen einschließlich besonderer Deckungssummen (in der Regel Sublimits),
Selbstbeteiligung und Risikobegrenzungen und Ausschlüsse gelten auch für diesen Umweltvertrags-
teil, jedoch maximal bis zur Höhe und im Rahmen der in diesem Umweltvertragsteil vereinbarten
Deckungssumme.

Besondere Regelungen im Rahmen dieser Umweltbedingungen haben Vorrang (z. B. Auslandsschä-
den).

Veränderungen des Deckungsumfangs zur Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung gelten auch für
den Umweltvertrag, soweit nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen werden.

1.4 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen
und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (ein -
schließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

1.5 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die
dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.6 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken:

1.6.1 Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern die Gesamtmenge aller Einzelge-
binde eine Gesamtmenge von 5.000 Liter/Kilogramm je Betriebsstätte nicht übersteigt.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.6.2 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigenbedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge.

Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.6.3 Öl-, Benzin-, Fett- und Amalgamabschneider.

1.6.4 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 bestimmt
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine „temporäre Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist, weil eine
Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukünftigen Anlageinhaber noch nicht erfolgt ist.

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine
Anwendung.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziffer 5 genannten Vorausset-
zungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den
Versicherungsnehmer bestehen können.

Falls vereinbart und im Versicherungsschein ausdrücklich benannt, sind nachfolgende Risiken mitversichert:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), soweit diese
Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.6.1 und 1.6.2 mitversichert sind.

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG aufgeführt sind,
Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen). Ausge-
nommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-
Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen,
Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers, soweit diese Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.6.3
mitversichert sind oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers
verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseran lagen- und Einwirkungsrisiko). Der
Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine Anwen-
dung.

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen/ Pflicht-
versicherung).

Zu 2.1 bis 2.5:

Für die aufgeführten Risiken besteht kein Versicherungsschutz, wenn diese nicht vereinbart und
nicht im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind.

2. 
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3.1 Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden für die Ziffern 2.2
und 2.5 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer
Vereinbarung.

3.2 Ziffern 3.1 (2) und 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweiterungen – finden für die Ziffern  2.2 und 2.5
ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen
innerhalb der unter Ziffer 2 versicherten Risiken.

VersicherungsfaII ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung eines im Sinne
der Ziffer 1.2 versicherten Personen-, Sach- oder Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonsti-
gen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Ver -
sicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder
Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
– nach einer Störung des Betriebes

oder

– aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermögensschadens. Die Feststellung der
Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung
fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziffer 5.1 werden unter den dort
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch
den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

oder

5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absätzen 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Ver-
letzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshöchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20 % der Deckungssumme je Störung des Betriebes oder
behördlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Deckungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert
hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im
Sinne der Ziffer 5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete,
geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder
Besitz des Versicherungsnehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen,
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betrof-
fen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Zusätzlich zu den bereits in der Betriebs-/Berufs- oder anderen Haftpflichtversicherung (jedoch nicht Haft-
pflichtversicherungen für private Risiken) genannten Risikobegrenzungen und Ausschlüssen gilt:

Nicht versichert sind:

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, ver-
dunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen; 
Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

3. 

Vorsorgeversicherung/

Erhöhungen und Erweiterungen

6. 

Nicht versicherte Tatbestände

5. 

Aufwendungen vor Eintritt des

Versicherungsfalles
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6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Umwelteinwirkungen entstehe;

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des
Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden;

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungs-
schutz besteht oder hätte beantragt werden können;

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn
des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur
Endablagerung von Abfällen;

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss
der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). Für Ziffer 1.6.4 gilt dieser Ausschluss nicht.

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfälle
nach Auslieferung entstehen;

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen,
abweichen;

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach
dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung,
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen
bewusst nicht ausführen;

6.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines
Fließverhaltens;

6.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

6.13 Ansprüche wegen Schäden bei Sprengungen an Immobilien, die in einem Umkreis von weniger als
150 Metern entstehen;

6.14 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

6.15 Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil oder gleichartiger
Bestimmungen anderer Länder.

7.1 Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Deckungssumme.
Diese Deckungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres.

7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Höchst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

– durch dieselbe Umwelteinwirkung;

– durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 1.000 EUR
selbst zu tragen.

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicher-
ten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder Vermögensschäden weiter, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:
– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-

sicherungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des
unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

8.
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8.2 Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des
versicherten Risikos abzustellen ist.

9. 1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –
auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

9.1.1 die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Zif-
fern 1.6 und 2.1 – 2.5 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.6.4 nur,
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

9.1.2 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.

9.1.3 die auf Anlagen oder Tätigkeiten im Sinne von Ziffer 1.6.4 zurückzuführen sind. Ausgenommen blei-
ben Versicherungsfälle in den USA und Kanada.

Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschäden (oder nur für solche
Versicherungsfälle), die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Störung des bestimmungs-
gemäßen Betriebes sind. Somit gilt Ziffer 6.2 Absatz 2 dieser Umweltbedingungen als gestrichen.
Nicht versichert sind Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 5. 

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-
nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder mit der Durchführung von Arbeiten
betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die
den Bestimmungen des SGB VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

9.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten,
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

9.4 Bei Versicherungsfällen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und/oder nach US-
amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer an jedem Schadenfall mit 10 %, mindestens 2.500 EUR, höchstens 50.000 EUR.

Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten
liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Ver sicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, mit dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

9.6 Versicherungsschutz wird im Rahmen dieses Vertrages nach jeweils geltendem Recht geboten mit
folgender Sonderregelung:

Der Bezug auf das Umwelthaftungsgesetz und insbesondere die damit verbundene Einstufung von
Anlagen sowie die Definition der Umwelteinwirkung gemäß § 3, 1 UmweltHG gilt verbindlich im Hin-
blick auf den Versicherungsschutz, auch wenn etwaige ausländische Rechtsnormen anderslautende
Definitionen vorsehen. Im übrigen gilt jedoch das jeweilige Landesrecht.

9.7 Besondere Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebs-
stätten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen).

Die Ziffern 9.3 bis 9.5 gelten auch für Ansprüche, die inländische Versicherungsfälle betreffen, aber vor aus-
ländischen Gerichten geltend gemacht werden.

Klauseln

Sofern vereinbart, gelten die im Versicherungsschein genannten folgenden Klauseln:

Für Schäden infolge Brand oder Explosion – auch soweit sie nicht durch Umwelteinwirkungen verursacht
werden, besteht ausschließlich Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieser Bedingungen für
Umweltschäden.

Die Entschädigungsleistung für solche Schäden erhöht sich auf die im Versicherungsschein genannte
Deckungssumme für Schäden durch Brand oder Explosion.

Für Schäden infolge Brand oder Explosion – auch soweit sie nicht durch Umwelteinwirkungen verursacht
werden, besteht ausschließlich Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieser Bedingungen für
Umweltschäden.

Klausel 124:

Schäden durch Brand oder 

Explosion ohne Erhöhung der

Deckungssumme

Klausel 123:

Schäden durch Brand oder 

Explosion mit Erhöhung der

Deckungssumme

10.
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I. Umweltschadensversicherung

Umfang des Versicherungsschutzes

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 1.1 und 7.10 a) AHB – die gesetzliche Pflicht öffentlich-recht-
lichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umwelt-
schäden. Umweltschaden ist eine

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

– Schädigung der Gewässer,

– Schädigung des Bodens.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder
einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungs-
nehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer
gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungs-
nehmer geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann aus-
schließlich über eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.

1.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken:

1.3.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie
nicht unter die Ziffern 2.1 bis 2.5 fallen,

1.3.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer 1.3.3 umfasst sind, nach Inverkehr-
bringen,

1.3.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen
gemäß Ziffern 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der
Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine „temporäre Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist, weil eine
Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukünftigen Anlageninhaber noch nicht erfolgt ist. 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers vor Eintritt desw Versicherungsfalls werden unter den in
Ziffer 9 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des
Inhabers der Anlage gegen  den Versicherungsnehmer bestehen können.

1.3.4 Kleingebinde bis 500 Liter/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern die Gesamtmenge aller Einzelge-
binde eine Gesamtmenge von 5.000 Liter/Kilogramm je Betriebsstätte nicht übersteigt.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.3.5 Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigenbedarf bis 30.000 Liter Gesamtmenge.

Wird jedoch eine dieser Mengenschwellen überschritten, erlischt diese Sonderregelung vollständig.
Der Versicherungsschutz bedarf dann besonderer Vereinbarung.

1.3.6 Öl-, Benzin-, Fett- und Amalgamabschneider.

1.4 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht 

1.4.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser
Eigenschaft.

Hierzu zählen auch solche Personen, denen Unternehmerpflichten im Sinne von § 15 SGB VII in Ver-
bindung mit § 9 (2) OWiG übertragen wurden sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbe-
auftragte, Beauftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbeseitigung,
Datenschutz und dergleichen.

1.4.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen einschließlich aller sonstigen in den Betrieb des Versiche-
rungsnehmers eingegliederten und seinem Weisungsrecht unterliegenden Personen, aller freiberuf-
lich tätigen Mitarbeiter und aller aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen vor-
genannten Personen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Ver-
sicherungsnehmer verursachen.

1.5 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 10.12 dieser Bedingungen  – die gesetzliche Pflicht aus
dem Gebrauch von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kfz:

– Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen
Wegen und Plätzen verkehren;

– Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;

– selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindig-
keit. Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren beson-
deren, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur
Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bun-
desminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.

1.
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Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

1.6 Teilnahme an Arbeits-/Liefergemeinschaften/Konsortien

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
und Konsortien auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft oder das Konsortium selbst richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften und Konsortien gelten, soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde, unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der
Deckungssummen) die nachfolgenden Bestimmungen:

Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteili-
gung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft / dem Konsortium ent-
spricht. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer als alleiniger Schadenverur-
sacher in Anspruch genommen wird.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Deckungssummen über
Absatz 3 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröff-
net oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzah-
lung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer
zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-
lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

Versicherungsschutz im Rahmen von Absatz 3 besteht auch für die Arbeits-/Liefergemeinschaft/das
Konsortium selbst.

1.7 Beauftragung und Überwachung fremder Unternehmen/Subunternehmen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung und
Überwachung fremder Unternehmen/Subunternehmen, auch Kraftfuhrunternehmen.

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der fremden Unterneh-
men/Subunternehmen/Kraftfuhrunternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.

Soweit in der Umwelthaftpflichtversicherung ausdrücklich versichert und dort im Versicherungsschein
genannt, besteht Versicherungsschutz auch für die unter Ziffer 2.1 bis 2.5 aufgeführten Risikobausteine:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), soweit diese
Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.2.4 und 1.2.5 mitversichert sind.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen). 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen
handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers, soweit diese Anlagen nicht bereits gemäß Ziffer 1.2.6
mitversichert sind, oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf
ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Was-
sers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen). 

Zu 2.1 bis 2.5:

Für die aufgeführten Risiken besteht kein Versicherungsschutz, wenn diese nicht in der Umwelthaft-
pflichtversicherung ausdrücklich versichert und nicht im Versicherungsschein ausdrücklich benannt
sind.

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzli-
chen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung
des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebs-
störung). 

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der Ziffer 1.3.2 Versicherungsschutz
für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der
Ziffer 1.3.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit
Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziffer 1.3.2 Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2
ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruk-
tionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft
und  Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst – abweichend von Ziffer 5.1 AHB – die Prüfung der gesetzlichen
Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde
oder einem sonstigen Dritten. 
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Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsneh-
mer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung-
und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis
oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wir-
kung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unbe-
rechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanie-
rungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur
Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den
Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders ver-
einbarten höheren Kosten des Verteidigers.

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten  einschließ-
lich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtsko-
sten  

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern 

5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten
natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Aus-
gangszustand zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürli-
chen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die
primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen führt; 

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher
Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Scha-
dens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfal-
tet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschä-
digten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktio-
nen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären
bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben. 

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und
der Jahreshöchstersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten Deckungs-
summe ersetzt.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die
zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder
vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt
der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches
Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt. 

5.3 Die unter Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die  auf Grundstücken des
Versicherungsnehmers gemäß Ziffer 10.1 oder  am  Grundwasser gemäß  Ziffer 10.2 eintreten, sind
nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

6.1 Für Risiken der Ziffern 2.1 bis 2.5 besteht – abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB – kein Versicherungs-
schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige
Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffern 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken. 

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder
Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschrif-
ten auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vor-
schriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 AHB kündigen.

5.
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7.1 Für Risiken gemäß Ziffern 1.3, 2.1, 2.3 und 2.4, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu
entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe von 500.000
EUR. 

7.2 Für Risiken gemäß Ziffern 2.2 und 2.5, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, bedarf der Versicherungsschutz abweichend von Ziffer 4 AHB besonderer Vereinbarung.

Versicherungsfall ist abweichend von Ziffer 1.1 AHB die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltscha-
dens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versiche-
rungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von
Sanierungsmaßnahmen erkennbar war. 

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

(1) für die Versicherung nach Ziffern 1.3.4 bis 1.3.6 und 2.1 bis 2.5 nach einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.3 nach einer Betriebsstörung bei Dritten;

(3) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.2 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der
Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung; 

(4) für die Versicherung nach Ziffer 1.3.1 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer
oder Dritten – in den Fällen der Ziffer 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach
behördlicher Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß (1) bis (3) –
für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umwelt-
schadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 9.1
werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass
die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die
Behörde ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche
Anordnung unverzüglich anzuzeigen und 

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern
und

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

oder

9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziffer 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

9.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshöchstersatz-
leistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten Deckungssumme je Störung des
Betriebes oder behördlicher Anordnung ersetzt.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 1.000 EUR selbst zu tragen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer
ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Deckungssumme angerech-
net, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung
eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert
hat.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v.
Ziffer 9.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von
Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.)
des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grund-
stücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertver-
besserungen sind abzuziehen. 

7.

Vorsorgeversicherung

9.

Aufwendungen vor Eintritt 

des Versicherungsfalles

8.

Versicherungsfall
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Zusätzlich zu den bereits in der Betriebs-/Berufs- oder anderen Haftpflichtversicherung (jedoch nicht Haft-
pflichtversicherungen für private Risiken) genannten Risikobegrenzungen und Ausschlüssen, gilt:

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder
Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen,

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet,
geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um
dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt. 

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnis-
ses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 

10.6 die im Ausland eintreten (siehe aber Ziffer 13.). 

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüt-
tet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den
Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer
Betriebsstörung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf
die Umwelt entstehen. 

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle,
festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass
diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in
die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in
andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erfor-
derliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an
einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist. 

10.11 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

10.12 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr-
zeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb
gesetzt wird.

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt die-
ser Ausschluss insoweit nicht.

10.13 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

– Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

10.14 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen,
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

10.15 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen,
die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder
Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu
befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen. 

10.16 durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG.

10.17 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher

10.

Nicht versicherte Tatbestände
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Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben. 

10.18 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

10.19 aus Besitz und Betrieb von Rohrleitungen für Gas, Benzin, Öl, Ölprodukten oder sonstigen gefährli-
chen Produkten, soweit die Leitungen außerhalb des versicherten Betriebes liegen;

10.20 aus

 – Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

– Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhal-
tung von Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- und sonstigen Servicearbeiten im
Zusammenhang mit Offshore-Anlagen;

– Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-
Anlagen bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer/vor der Küste gelegene Risiken (z.B. Ölplattformen, Bohrinseln,
Pipelines, Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hoch-
wasser.

10.21 aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhan-
delszwecken sowie aus dem Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken;

10.22 aus Anlass von Sprengungen, soweit diese in einem Umkreis von weniger als 150 Meter entstehen;

10.23 aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten, soweit diese in einem Umkreis entstehen, dessen
Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht.

11.1 Es gilt die im Versicherungsschein angegebene Deckungssumme.

Diese Deckungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres. 

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Deckungssumme die Höchst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziffer 5
werden auf die Deckungssumme angerechnet.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch

– dieselbe Einwirkung auf die Umwelt

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn
zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang besteht, oder

– die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziffer 5 versicherten
Kosten 1.000 EUR selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzli-
chen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicher-
ten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der
Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch
nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des
unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungs-
verhältnis endet.

12.2   Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versiche-
rungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeit-
punkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 10.6 im Umfang dieses Versicherungsver-
trages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfälle, 

– die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer
1.3.1–1.3.4 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziffern 1.3.2 und 1.3.3 nur,
wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, gemäß
Ziffer 1.3.1.

13.

Versicherungsfälle im Ausland

11.

Deckungssummen/Maximierung/

Serienschadenklausel/

Selbstbehalt

12.

Nachhaftung
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Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 1.2 auch für Pflichten oder Ansprüche
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder
Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

13.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle;

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.3.3
oder Erzeugnisse im Sinne von Ziffer 1.3.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder
Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne
von Ziffer 1.3.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten
gemäß Ziffer 1.3.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

Zu Ziffer 13.2:

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 9 dieser Bedingungen bleiben vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegene Anlagen oder Betriebs-
stätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Ergänzende Vereinbarungen

Das Versicherungsverhältnis kann – abweichend von Ziffer 19.1 AHB - gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Zahlung von
Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

Abweichend von Ziffer 25 AHB gilt folgendes:

15.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsneh-
mer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wur-
den.

15.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu
informieren über:

– seine ihm gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zuständige Behörde,

– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens
gegenüber dem Versicherungsnehmer,

– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

– den Erlass eines Mahnbescheids,

– eine gerichtliche Streitverkündung,

– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

15.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

15.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versi-
cherer abzustimmen.  

15.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

15.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der
Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des
gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versiche-
rungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

15.

Obliegenheiten bei unmittelbarer

Gefahr eines Umweltschadens

und nach Eintritt eines solchen

14.

Kündigung nach Versicherungsfall
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Beruhen mehrere Versicherungsfälle

– auf derselben Ursache oder

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses
Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertrages bei der
Gothaer Allgemeine Versicherung AG, so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag kumulativ
aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei gleichen Deckungssummen höchstens eine
Deckungs summe, ansonsten maximal die höhere Deckungssumme zur Verfügung. 

Für die Feststellung der höchsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste Versiche-
rungsfall eingetreten ist.

II. USV-Zusatzbaustein 1

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt:

Abweichend von Teil I Ziffer 10.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz
auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz  

– an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich Gewäs-
sern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet,
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

– an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesund-
heit ausgehen.

Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an diesen Böden kann  Versiche-
rungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages und dem Teil III (Zusatzbaustein 2) vereinbart wer-
den.

– an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die von dem Versicherungsnehmer
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet Teil I Ziffer 1.2 Absatz 3 dann keine
Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das Gleiche
gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des Umweltschadens-
gesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in
Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund-
stücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von Teil I Ziffern 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

Abweichend von Teil I Ziffer 10.2 besteht Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

Die in Teil I Ziffer 10 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Ver-
sicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:

Nicht versichert sind: 

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Abstur-
zes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder
den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung
oder Vernichtung von Erdreich.

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach-/Feuer-
versicherung vereinbart werden.

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 

– die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen,

– die auf unterirdische Leitungen oder Behältnissen zurückzuführen sind, es sei denn, diese sind
nach dem Stand der Technik doppelwandig bzw. als selbstsichernde Saugleitung ausgeführt.

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

Es gilt die im Versicherungsschein angegebene Deckungssumme. Diese bildet auch die Höchstersatzleistung
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres und steht im Rahmen der gemäß Teil 1
Ziffer 11 vereinbarten Deckungssumme zur Verfügung.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziffer 5 versicherten Kosten den
im Versicherungsschein genannten Betrag selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prü-
fung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

16.

Kumulklausel

1. 

Schäden an geschützten Arten,

natürlichen Lebensräumen, Böden

und Gewässern

4.

Deckungssummen/Maximierung/

Selbstbehalt

2.

Schäden am Grundwasser

3.

Nicht versicherte Tatbestände
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III. USV-Zusatzbaustein 2

Falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt:

Abweichend von Teil I Ziffer 10.1 und über den Umfang des Zusatzbausteins 1 des Teils II hinaus besteht im
Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur
Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz (BBod-
SchG), wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des
Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war.

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare
Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetrete-
nen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Teil I Ziffer 3.2 findet
keine Anwendung.

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, fin-
det Teil I Ziffer 1.2 Absatz 3 keine Anwendung.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grund-
stücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von Teil I Ziffern 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

In Ergänzung zu Teil I Ziffer 5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung von Schädigungen des
Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit
ausgehen.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung

– aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder

– diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

3.1 Nicht versichert sind Kosten i. S. v. obiger Ziffer 2, soweit die Schädigung des Bodens des Versiche-
rungsnehmers Folge einer Betriebsstörung beim Dritten ist.

3.2 Die in Teil I und II genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung.

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Teil II (Zusatzbaustein 1) vereinbarten Deckungssumme
und der dort vereinbarten Selbstbeteiligung. 

1.

Schäden an Böden –

Ansprüche gemäß BBodSchG

4.

Deckungssummen/

Maximierung/Selbstbehalt

3.

Nicht versicherte Tatbestände

2.

Versicherte Kosten


